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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 2000/2001 DER KOMMISSION
vom 12. Oktober 2001

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1498/98 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in

ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. Oktober 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Oktober 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66.
(2) ABl. L 198 vom 15.7.1998, S. 4.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 12. Oktober 2001 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0702 00 00 052 85,5
999 85,5

0707 00 05 052 104,2
999 104,2

0709 90 70 052 87,0
999 87,0

0805 30 10 052 64,2
388 53,2
524 55,6
528 59,2
999 58,0

0806 10 10 052 84,8
064 96,6
388 113,3
400 202,8
512 76,0
999 114,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 060 39,0
066 28,5
388 77,4
400 62,8
512 92,2
800 176,6
804 94,1
999 81,5

0808 20 50 052 109,3
999 109,3

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2032/2000 der Kommission (ABl. L 243 vom 28.9.2000,
S. 14). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2001/2001 DER KOMMISSION
vom 12. Oktober 2001

zur Festsetzung des Höchstankaufspreises für Butter bei der im Rahmen der Dauerausschreibung
nach der Verordnung (EG) Nr. 2771/1999 durchgeführten 37. Einzelausschreibung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1670/2000 der Kommission (2), insbeson-
dere auf Artikel 10,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 2771/1999
der Kommission vom 16. Dezember 1999 mit Durch-
führungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1255/
1999 hinsichtlich der Interventionen auf dem Markt für
Butter und Rahm (3), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1614/2001 (4), wird unter Berücksichti-
gung der bei einer Einzelausschreibung erhaltenen Ange-
bote nach Maßgabe des geltenden Interventionspreises
ein Höchstankaufspreis festgesetzt oder beschlossen, die
Ausschreibung aufzuheben.

(2) Aufgrund der erhaltenen Angebote ist der Höchstan-
kaufspreis in der nachstehend bezeichneten Höhe festzu-
setzen.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die nach der Verordnung (EG) Nr. 2771/1999 durchge-
führte 37. Einzelausschreibung, für die die Angebotsfrist am 9.
Oktober 2001 abgelaufen ist, wird der Höchstankaufspreis auf
295,38 EUR/100 kg festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. Oktober 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Oktober 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 48.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 10.
(3) ABl. L 333 vom 24.12.1999, S. 11.
(4) ABl. L 214 vom 8.8.2001, S. 20.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2002/2001 DER KOMMISSION
vom 12. Oktober 2001

zur Festsetzung des Höchstbetrags der Beihilfe für Butterfett für die 256. Sonderausschreibung im
Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 429/90

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1255/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1670/2000 (2), insbesondere auf Artikel
10,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 429/90 der Kommis-
sion vom 20. Februar 1990 über die Gewährung einer
Beihilfe im Ausschreibungsverfahren für Butterfett zum
unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (3), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 124/1999 (4),
führen die Interventionsstellen im Hinblick auf die
Gewährung einer Beihilfe für Butterfett eine Daueraus-
schreibung durch. Nach Artikel 6 derselben Verordnung
wird aufgrund der je Sonderausschreibung eingegan-
genen Angebote eine Höchstbeihilfe für Butterfett mit
einem Mindestfettgehalt von 96 % festgesetzt, oder es
wird der Ausschreibung nicht stattgegeben. Die Bestim-
mungssicherheit muss entsprechend festgesetzt werden.

(2) In Anbetracht der eingegangenen Angebote ist die
Höchstbeihilfe auf die nachstehend genannte Höhe fest-
zusetzen und die entsprechende Bestimmungssicherheit
festzulegen.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verord-
nung (EWG) Nr. 429/90 durchzuführende 256. Sonderaus-
schreibung werden die Höchstbeihilfe und die Bestimmungssi-
cherheit wie folgt festgesetzt:

— Höchstbeihilfe: 105 EUR/100 kg,
— Bestimmungssicherheit: 116 EUR/100 kg.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. Oktober 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Oktober 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 48.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 10.
(3) ABl. L 45 vom 21.2.1990, S. 8.
(4) ABl. L 16 vom 21.1.1999, S. 19.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2003/2001 DER KOMMISSION
vom 12. Oktober 2001

zur Festsetzung der Mindestverkaufspreise für Butter und der Beihilfehöchstbeträge für Rahm,
Butter und Butterfett für die 84. Einzelausschreibung im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß

der Verordnung (EG) Nr. 2571/97

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1670/2000 (2), insbesondere auf Artikel
10,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 der Kommis-

sion vom 15. Dezember 1997 über den Verkauf von
Billigbutter und die Gewährung einer Beihilfe für Rahm,
Butter und Butterfett für die Herstellung von Backwaren,
Speiseeis und anderen Lebensmitteln (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 635/2000 (4), verkaufen
die Interventionsstellen bestimmte Buttermengen aus
ihren Beständen durch Ausschreibung und gewähren für
den Rahm, die Butter und das Butterfett eine Beihilfe.
Nach Artikel 18 der genannten Verordnung werden
aufgrund der auf jede Einzelausschreibung eingegan-
genen Angebote ein Mindestverkaufspreis für Butter
sowie ein Beihilfehöchstbetrag für Rahm, Butter und
Butterfett festgesetzt, oder es wird beschlossen, der

Ausschreibung keine Folge zu leisten. Der genannte
Mindestverkaufspreis und der betreffende Beihilfehöchst-
betrag können je nach Verwendungszweck, Milchfettge-
halt der Butter und Verarbeitungsweise differenziert
werden. Die Höhe der Verarbeitungssicherheit(en) ist
entsprechend festzulegen.

(2) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die 84. Einzelausschreibung im Rahmen der mit der
Verordnung (EG) Nr. 2571/97 vorgesehenen Dauerausschrei-
bung sind die Mindestverkaufspreise, die Beihilfehöchstbeträge
sowie die Verarbeitungssicherheiten in der Tabelle im Anhang
zur vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. Oktober 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Oktober 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 48.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 10.
(3) ABl. L 350 vom 20.12.1997, S. 3.
(4) ABl. L 76 vom 25.3.2000, S. 9.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 12. Oktober 2001 zur Festsetzung der Mindestverkaufspreise für
Butter und der Beihilfehöchstbeträge für Rahm, Butter und Butterfett für die 84. Einzelausschreibung im

Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formel A B

Verarbeitungsweise Mit
Indikatoren

Ohne
Indikatoren

Mit
Indikatoren

Ohne
Indikatoren

Mindest- Butter
In unverändertem
Zustand — — — —

verkaufspreis ≥ 82 %
Butterfett — — — —

Verarbeitungssicherheit

In unverändertem
Zustand — — — —

Butterfett — — — —

Butter ≥ 82 % 85 81 — 81

Beihilfe-
Butter < 82 % 83 79 — —

höchstbetrag
Butterfett 105 101 105 101

Rahm — — 36 34

Butter 94 — — —

Verarbeitungs-
sicherheit Butterfett 116 — 116 —

Rahm — — 40 —
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2004/2001 DER KOMMISSION
vom 12. Oktober 2001

zur Aussetzung des Ankaufs von Butter in bestimmten Mitgliedstaaten

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1255/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1670/2000 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2771/1999 der Kommis-
sion vom 16. Dezember 1999 mit Durchführungsvorschriften
zur Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates hinsichtlich der
Interventionen auf dem Markt für Butter und Rahm (3), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1614/2001 (4), insbe-
sondere auf Artikel 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 2771/1999 sieht vor,
dass die Kommission die Ankäufe durch Ausschreibung
in einem Mitgliedstaat je nach Fall eröffnet oder aussetzt,
sobald festgestellt wird, dass der Marktpreis in dem
betreffenden Mitgliedstaat zwei aufeinander folgende
Wochen lang unter 92 % des Interventionspreises liegt,
bzw. zwei aufeinander folgende Wochen lang mindes-
tens 92 % des Interventionspreises entspricht.

(2) Die jüngste Liste der Mitgliedstaaten, in denen die Inter-
vention ausgesetzt ist, wurde mit der Verordnung (EG)
Nr. 1956/2001 der Kommission (5) aufgestellt. Diese
Liste muss angepasst werden, um den neuen Markt-
preisen Rechnung zu tragen, die Spanien gemäß Artikel
8 der Verordnung (EG) Nr. 2771/1999 mitgeteilt hat.
Aus Gründen der Klarheit ist die Liste zu ersetzen und
die Verordnung (EG) Nr. 1956/2001 aufzuheben —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der in Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1255/
1999 vorgesehene Ankauf von Butter durch Ausschreibung
wird in Belgien, Luxemburg, Dänemark, Deutschland, Frank-
reich, Griechenland, Österreich, Portugal, in den Niederlanden,
Finnland und im Vereinigten Königreich ausgesetzt.

Artikel 2

Die Verordnung (EG) Nr. 1956/2001 wird aufgehoben.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 13. Oktober 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Oktober 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 48.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 10.
(3) ABl. L 333 vom 24.12.1999, S. 11.
(4) ABl. L 214 vom 8.8.2001, S. 20. (5) ABl. L 266 vom 6.10.2001, S. 9.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2005/2001 DER KOMMISSION
vom 12. Oktober 2001

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Reis und Bruchreis sowie zur Aussetzung der
Erteilung von Ausfuhrlizenzen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1987/2001 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3 zweiter
Unterabsatz und Artikel 13 Absatz 15,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 bestimmt,
dass der Unterschied zwischen den Notierungen oder
den Preisen auf dem Weltmarkt für die in Artikel 1
dieser Verordnung genannten Erzeugnisse und den
Preisen für diese Erzeugnisse in der Gemeinschaft durch
eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden
kann.

(2) Gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 müssen die Erstattungen festgesetzt werden
unter Berücksichtigung der Lage und der voraussichtli-
chen Entwicklung der Verfügbarkeit von Reis und
Bruchreis und deren Preisen in der Gemeinschaft einer-
seits und der Preise für Reis und Bruchreis auf dem
Weltmarkt andererseits. Nach dem gleichen Text ist es
ebenfalls wichtig, auf den Reismärkten eine ausgegli-
chene Lage und eine natürliche Entwicklung hinsichtlich
der Preise und der Handelsströme sicherzustellen. Ferner
ist es wichtig, dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt der
künftigen Ausfuhren, dem Interesse an der Vermeidung
von Marktstörungen in der Gemeinschaft sowie den
Beschränkungen aufgrund der gemäß Artikel 300 des
Vertrags geschlossenen Übereinkommen Rechnung zu
tragen.

(3) Die Verordnung (EWG) Nr. 1361/76 der Kommission (3)
hat die Höchstmenge Bruchreis festgelegt, die der Reis
enthalten darf, für den die Erstattung bei der Ausfuhr
festgesetzt wird, und hat den Prozentsatz der Verminde-
rung bestimmt, der auf die Erstattung angewandt wird,
wenn der im ausgeführten Reis enthaltene Anteil Bruch-
reis diese Höchstmenge übersteigt.

(4) Da nach einigen Bestimmungen 17 197 t Reis aufge-
führt werden könnten, sollte das Verfahren nach Artikel
7 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1162/95 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 409/2001 (5), angewandt werden. Bei der Fest-
setzung der Erstattungen ist dem Rechnung zu tragen.

(5) Die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 hat in Artikel 13
Absatz 5 die besonderen Kriterien festgesetzt, die bei der
Berechnung der Erstattungen bei der Ausfuhr von Reis
und Bruchreis zu berücksichtigen sind.

(6) Die Lage auf dem Weltmarkt oder die besonderen Erfor-
dernisse bestimmter Märkte können die Unterteilung der
Erstattung für gewisse Erzeugnisse gemäß ihrer Bestim-
mung notwendig machen.

(7) Zur Berücksichtigung der auf einigen Märkten beste-
henden Nachfrage nach verpacktem Langkornreis ist die
Festsetzung einer besonderen Erstattung für das betref-
fende Erzeugnis vorzusehen.

(8) Die Erstattung muss mindestens einmal im Monat festge-
setzt werden; sie kann innerhalb dieses Zeitraums abge-
ändert werden.

(9) Die Anwendung dieser Modalitäten auf die gegenwärtige
Lage des Reismarkts und insbesondere auf die Notie-
rungen oder Preise von Reis und Bruchreis in der
Gemeinschaft und auf dem Weltmarkt führt zu einer
Festsetzung der Erstattung in Höhe der im Anhang zu
dieser Verordnung genannten Beträge.

(10) Im Rahmen der Verwaltung der sich aus den WHO-
Verpflichtungen der Gemeinschaft ergebenden mengen-
mäßigen Beschränkungen sollte die Erteilung von
Ausfuhrlizenzen mit Erstattung ausgesetzt werden.

(11) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Ausfuhrerstattungen für die in Artikel 1, ausgenommen die
in Absatz 1 unter Buchstabe c), der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 genannten Erzeugnisse im ursprünglichen Zustand
werden wie im Anhang angegeben festgesetzt.

Artikel 2

Die Erteilung von Ausfuhrlizenzen mit Vorausfestsetzung der
Erstattung für die im Anhang genannten Erzeugnisse wird, die
im Anhang vorgesehenen 17 197 t ausgenommen, ausgesetzt.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 13. Oktober 2001 in Kraft.

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 271 vom 12.10.2001, S. 5.
(3) ABl. L 154 vom 15.6.1976, S. 11.
(4) ABl. L 117 vom 24.5.1995, S. 2.
(5) ABl. L 60 vom 1.3.2001, S. 27.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Oktober 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungs-
betrag (1) Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungs-

betrag (1)

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 12. Oktober 2001 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Reis und
Bruchreis sowie zur Aussetzung der Erteilung von Ausfuhrlizenzen

1006 20 11 9000 R01 EUR/t 149,00
1006 20 13 9000 R01 EUR/t 149,00
1006 20 15 9000 R01 EUR/t 149,00
1006 20 17 9000 — EUR/t —
1006 20 92 9000 R01 EUR/t 149,00
1006 20 94 9000 R01 EUR/t 149,00
1006 20 96 9000 R01 EUR/t 149,00
1006 20 98 9000 — EUR/t —
1006 30 21 9000 R01 EUR/t 149,00
1006 30 23 9000 R01 EUR/t 149,00
1006 30 25 9000 R01 EUR/t 149,00
1006 30 27 9000 — EUR/t —
1006 30 42 9000 R01 EUR/t 149,00
1006 30 44 9000 R01 EUR/t 149,00
1006 30 46 9000 R01 EUR/t 149,00
1006 30 48 9000 — EUR/t —
1006 30 61 9100 R01 EUR/t 186,00

R02 EUR/t 192,00
R03 EUR/t 197,00
064 EUR/t 150,00
A97 EUR/t 192,00

021 und 023 EUR/t 192,00
1006 30 61 9900 R01 EUR/t 186,00

A97 EUR/t 192,00
064 EUR/t 150,00

1006 30 63 9100 R01 EUR/t 186,00
R02 EUR/t 192,00
R03 EUR/t 197,00
064 EUR/t 150,00
A97 EUR/t 192,00

021 und 023 EUR/t 192,00
1006 30 63 9900 R01 EUR/t 186,00

064 EUR/t 150,00
A97 EUR/t 192,00

1006 30 65 9100 R01 EUR/t 186,00
R02 EUR/t 192,00
R03 EUR/t 197,00
064 EUR/t 150,00
A97 EUR/t 192,00

021 und 023 EUR/t 192,00
1006 30 65 9900 R01 EUR/t 186,00

064 EUR/t 150,00
A97 EUR/t 192,00

1006 30 67 9100 021 und 023 EUR/t 192,00
064 EUR/t 150,00

1006 30 67 9900 064 EUR/t 150,00
1006 30 92 9100 R01 EUR/t 186,00

R02 EUR/t 192,00
R03 EUR/t 197,00
064 EUR/t 150,00
A97 EUR/t 192,00

021 und 023 EUR/t 192,00
1006 30 92 9900 R01 EUR/t 186,00

A97 EUR/t 192,00
064 EUR/t 150,00

1006 30 94 9100 R01 EUR/t 186,00
R02 EUR/t 192,00
R03 EUR/t 197,00
064 EUR/t 150,00
A97 EUR/t 192,00

021 und 023 EUR/t 192,00
1006 30 94 9900 R01 EUR/t 186,00

A97 EUR/t 192,00
064 EUR/t 150,00

1006 30 96 9100 R01 EUR/t 186,00
R02 EUR/t 192,00
R03 EUR/t 197,00
064 EUR/t 150,00
A97 EUR/t 192,00

021 und 023 EUR/t 192,00
1006 30 96 9900 R01 EUR/t 186,00

A97 EUR/t 192,00
064 EUR/t 150,00

1006 30 98 9100 021 und 023 EUR/t 192,00
1006 30 98 9900 — EUR/t —
1006 40 00 9000 — EUR/t —

(1) Das Verfahren gemäß Artikel 7 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1162/95 findet Anwendung auf die im Rahmen dieser Verordnung beantragten Mengen gemäß ihrer
Bestimmung:
R01: 4 412 t,
R02 und R03 insgesamt: 2 802 t,
021 und 023: 763 t,
064: 8 920 t,
A97: 300 t.

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1)
festgelegt.
Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/-gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 2032/2000 der Kommission (ABl. L 243 vom 28.9.2000, S. 14) festgelegt.

Die übrigen Bestimmungsländer/-gebiete sind wie folgt definiert:
R01 Schweiz, Liechtenstein, Gebiete der Gemeinden Livigno und Campione d'Italia.
R02 Marokko, Algerien, Tunesien, Malta, Ägypten, Israel, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, die Arabische Republik Syrien, die Ex-Spanische Sahara, Zypern,

Jordanien, Irak, die Islamische Republik Iran, Jemen, Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate, Oman, Bahrain, Katar, Saudi-Arabien, Eritrea, Westjordanland/
Gazastreifen, Estland, Lettland, Litauen, Polen, die Tschechische Republik, Slowenien, Slowakei, Norwegen, die Färöer, Island, die Russische Föderation, Belarus,
Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Jugoslawien, die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien, Albanien, Rumänien, Bulgarien, Georgien, Armenien,
Aserbaidschan, die Republik Moldau, Ukraine, Kasachstan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan.

R03 Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien, Chile, Argentinien, Uruguay, Paraguay, Brasilien, Venezuela, Kanada, Mexiko, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua,
Costa Rica, Panama, Kuba, Bermuda, Südafrika, Australien, Neuseeland, Hongkong SAR, Singapur, A40, A11 mit Ausnahme von Suriname, Guyana und
Madagaskar.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2006/2001 DER KOMMISSION
vom 12. Oktober 2001

zur Festsetzung der Höchstpreise und -mengen für den Ankauf von Rindfleisch zur Intervention
im Rahmen der 276. Teilausschreibung der allgemeinen Interventionsmaßnahmen gemäß der

Verordnung (EWG) Nr. 1627/89

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Rindfleisch (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1512/2001 (2), insbesondere auf Artikel 47 Absatz 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 562/2000 der Kommission
vom 15. März 2000 mit Durchführungsvorschriften zur
Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 des Rates hinsichtlich
der Regelungen der öffentlichen Interventionsankäufe für
Rindfleisch (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1564/2001 (4), sind die Vorschriften für die
öffentlichen Interventionsankäufe festgelegt. Entspre-
chend den Bestimmungen der genannten Verordnung
wurde mit Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 1627/89 der Kommission vom 9. Juni 1989 über
den Ankauf von Rindfleisch durch Ausschreibung (5),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1957/
2001 (6), eine Ausschreibung eröffnet.

(2) Gemäß Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
562/2000 wird unter Zugrundelegung der eingereichten
Angebote gegebenenfalls für jede Teilausschreibung ein
Höchstankaufspreis für die Qualität R 3 festgesetz; nach
Absatz 2 kann beschlossen werden, eine Ausschreibung
nicht durchzuführen. Gemäß Artikel 36 derselben
Verordnung werden nur die Angebote berücksichtigt, bei
denen der vorgeschlagene Preis den genannten Höchst-
preis sowie den einzelstaatlichen oder regionalen und
um den in Artikel 1 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr.
1209/2001 der Kommission vom 20. Juni 2001 zur
Abweichung von der Verordnung (EG) Nr. 562/2000
zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1254/1999
des Rates hinsichtlich der Regelung für den Ankauf zur
öffentlichen Intervention im Rindfleischsektor (7), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1922/2001 (8),
vorgesehenen Betrag erhöhten durchschnittlichen Markt-
preis nicht überschreitet.

(3) Nach Prüfung der für die 276. Teilausschreibung einge-
gangenen Angebote sind gemäß Artikel 47 Absatz 8 der
Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 und unter Berücksich-
tigung der Erfordernisse einer angemessenen Marktstüt-
zung sowie der saisonalen Entwicklung der Schlach-

tungen und Preise der Höchstankaufspreis und die inter-
ventionsfähigen Mengen festzusetzen.

(4) Mit Artikel 1 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 1209/
2001 wurde außerdem die öffentliche Intervention für
Schlachtkörper oder Schlachtkörperhälften von männli-
chen Jungrindern eröffnet, indem für diese Erzeugnisse
ergänzende Vorschriften festgelegt wurden. Für die 276.
Teilausschreibung sind keine Angebote eingegangen.

(5) Wegen des möglicherweise großen Umfangs der für die
nächste Teilausschreibung zugeschlagenen Mengen sollte
von der Möglichkeit gemäß 16 Absatz 2 der Verordnung
(EG) Nr. 562/2000 Gebrauch gemacht und die für die
Lieferung gesetzte Frist verlängert werden.

(6) Angesichts der Entwicklung der Lage sollte die vorlie-
gende Verordnung unverzüglich in Kraft treten.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Rindfleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die mit der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 eröffnete 276.
Teilausschreibung gilt Folgendes:

a) Für die Kategorie A:

— beträgt der Höchstankaufspreis 216,80 EUR/100 kg
Schlachtkörper oder Schlachtkörperhälften der Qualität
R 3;

— beträgt die Höchstmenge Schlachtkörper, Schlachtkör-
perhälften und Vorderteile 1 962 Tonnen.

b) Für die Kategorie C:

— beträgt der Höchstankaufspreis 221,50 EUR/100 kg
Schlachtkörper oder Schlachtkörperhälften der Qualität
R 3;

— beträgt die Höchstmenge Schlachtkörper, Schlachtkör-
perhälften und Vorderteile 1 654 Tonnen.

Artikel 2

Abweichend von Artikel 16 Absatz 2 erster Satz der Verord-
nung (EG) Nr. 562/2000 wird die Frist für die zweite
Ausschreibung im Oktober 2001 für die Lieferung der Erzeug-
nisse zur Intervention auf 24 Kalendertage festgelegt.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 13. Oktober 2001 in Kraft.

(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 21.
(2) ABl. L 201 vom 26.7.2001, S. 1.
(3) ABl. L 68 vom 16.3.2000, S. 22.
(4) ABl. L 208 vom 1.8.2001, S. 14.
(5) ABl. L 159 vom 10.6.1989, S. 36.
(6) ABl. L 266 vom 6.10.2001, S. 10.
(7) ABl. L 165 vom 21.6.2001, S. 15.
(8) ABl. L 261 vom 29.9.2001, S. 52.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Oktober 2001

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2007/2001 DER KOMMISSION
vom 12. Oktober 2001

betreffend eine Ausschreibung zur Bestimmung der Erstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem
rundkörnigem Reis nach bestimmten Drittländern

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1667/2000 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Aus der Prüfung des Bilanzvoranschlags geht hervor,
dass die Erzeuger noch über bedeutende exportierbare
Reismengen verfügen. Dadurch könnte die normale
Entwicklung der Erzeugerpreise im Wirtschaftsjahr
2001/2002 beeinträchtigt werden.

(2) Um diese Lage zu ändern, ist die Gewährung von Erstat-
tungen bei der Ausfuhr nach Zonen, die sich möglicher-
weise bei der Gemeinschaft eindecken, vorzusehen. Die
besondere Lage des Reismarktes erlaubt die mengenmä-
ßige Begrenzung der Erstattungen und somit die Anwen-
dung von Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95,
gemäß dem der Betrag der Ausfuhrerstattung im Wege
der Ausschreibung festgesetzt werden kann.

(3) Es ist darauf hinzuweisen, dass die Bestimmungen der
Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der Kommission vom 6.
März 1975 über die Durchführungsbestimmungen für
die Ausschreibung der Ausfuhrerstattung bei Reis (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 299/
95 (4), im Rahmen dieser Ausschreibung Anwendung
finden.

(4) Zur Verhütung von Störungen auf den Erzeugerländer-
märkten sollten die Bestimmungsmärkte auf die Zonen I
bis VI, mit Ausnahme Ungarns und der Türkei, und auf
die Zone VIII, mit Ausnahme von Guyana, Madagaskar
und Suriname, gemäß dem Anhang der Verordnung
(EWG) Nr. 2145/92 der Kommission (5), geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 3304/94 (6), beschränkt
werden.

(5) Nach Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 2808/98 der
Kommission vom 22. Dezember 1998 mit Durch-
führungsbestimmungen für die agromonetäre Regelung
nach Einführung des Euro im Agrarsektor (7), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2452/2000 (8),
sind die Beträge in den Angeboten, die für Ausschrei-
bungen im Rahmen eines Rechtsakts der Gemeinsamen
Agrarpolitik eingehen, in Euro anzugeben. Nach Artikel
5 Absatz 1 derselben Verordnung ist in diesen Fällen für

den Wechselkurs der letzte Tag der Angebotsfrist der
betreffenden Ausschreibung maßgeblich. Der maßgeb-
liche Wechselkurs für Vorschüsse und Sicherheiten ist in
den Absätzen 3 und 4 des vorgenannten Artikels gere-
gelt.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Es wird eine Ausschreibung zur Festsetzung der Ausfuhr-
erstattung gemäß Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
für geschliffenen rundkörnigen Reis der KN-Codes 1006 30 61
und 1006 30 92 für die im Anhang der Verordnung (EWG) Nr.
2145/92 aufgeführten Zonen I bis VI, mit Ausnahme der
Türkei und Ungarns, und für die Zone VIII, mit Ausnahme von
Guyana, Madagaskar und Suriname, durchgeführt.

(2) Die Ausschreibung gemäß Absatz 1 läuft bis zum 27.
Juni 2002. Während ihrer Dauer werden wöchentliche
Ausschreibungen durchgeführt, für welche die Zeitpunkte der
Angebotsabgabe in der Ausschreibungsbekanntmachung festge-
legt sind.

(3) Die Ausschreibung wird nach der Verordnung (EWG) Nr.
584/75 und den Folgebestimmungen durchgeführt.

Artikel 2

Ein Angebot ist nur zulässig, wenn es sich auf eine Ausfuhr-
menge von mindestens 50 Tonnen und höchstens 3 000
Tonnen erstreckt.

Artikel 3

Die in Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 genannte
Garantie beträgt 30 EUR/Tonne.

Artikel 4

(1) Abweichend von Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 1291/2000 der Kommission (9) gelten die im
Rahmen dieser Ausschreibung erteilten Ausfuhrlizenzen für die
Bestimmung ihrer Gültigkeitsdauer als am Tag der Angebotsei-
nreichung erteilt.

(2) Diese Lizenzen sind vom Tag ihrer Erteilung im Sinne
von Absatz 1 bis zum Ende des vierten darauffolgenden
Monats gültig.

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 3.
(3) ABl. L 61 vom 7.3.1975, S. 25.
(4) ABl. L 35 vom 15.2.1995, S. 8.
(5) ABl. L 214 vom 30.7.1992, S. 20.
(6) ABl. L 341 vom 30.12.1994, S. 48.
(7) ABl. L 349 vom 24.12.1998, S. 36.
(8) ABl. L 282 vom 8.11.2000, S. 9. (9) ABl. L 152 vom 24.6.2000, S. 1.
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Artikel 5

Die abgegebenen Angebote müssen bei der Kommission über
die Mitgliedstaaten spätestens eineinhalb Stunden nach Ablauf
der in der Ausschreibungsbekanntmachung vorgesehenen Frist
für die wöchentliche Abgabe der Angebote eingehen. Sie
müssen nach dem Schema im Anhang übermittelt werden.

Liegen keine Angebote vor, so teilen die Mitgliedstaaten der
Kommission dies innerhalb der gleichen wie der im ersten
Unterabsatz genannten Frist mit.

Artikel 6

Die für die Einreichung der Angebote festgesetzte Zeit ist die
belgische Zeit.

Artikel 7

(1) Aufgrund der eingereichten Angebote beschließt die
Kommission nach dem Verfahren des Artikels 22 der Verord-
nung (EG) Nr. 3072/95

— entweder eine Höchstausfuhrerstattung festzusetzen, wobei
insbesondere den in dem Artikel 13 der Verordnung (EG)
Nr. 3072/95 genannten Kriterien Rechnung getragen wird

— oder der Ausschreibung keine Folge zu geben.

(2) Wird eine Höchstausfuhrerstattung festgesetzt, so wird
der Zuschlag der oder den Personen erteilt, deren Angebote der
Höhe der Höchstausfuhrerstattung entsprechen oder darunter
liegen.

Artikel 8

Die Frist für die Einreichung der Angebote für die erste Teilaus-
schreibung läuft am 25. Oktober 2001 um 10.00 Uhr ab.

Der letzte Termin, zu dem die Angebote eingereicht werden
können, wird auf den 27. Juni 2002 festgesetzt.

Artikel 9

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Oktober 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

ANHANG
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2008/2001 DER KOMMISSION
vom 12. Oktober 2001

zur Eröffnung einer Ausschreibung zur Bestimmung der Erstattung bei der Ausfuhr von geschlif-
fenem mittelkörnigem Reis und geschliffenem Langkornreis A nach bestimmten europäischen

Drittländern

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1667/2000 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Aus der Prüfung des Bilanzvoranschlags geht hervor,
dass die Erzeuger noch über bedeutende exportierbare
Reismengen verfügen. Dadurch könnte die normale
Entwicklung der Erzeugerpreise im Wirtschaftsjahr
2001/2002 beeinträchtigt werden.

(2) Um diese Lage zu ändern, ist die Gewährung von Erstat-
tungen bei der Ausfuhr nach Zonen, die sich möglicher-
weise bei der Gemeinschaft eindecken, vorzusehen. Die
besondere Lage des Reismarkts erlaubt die mengenmä-
ßige Begrenzung der Erstattungen und somit die Anwen-
dung von Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95,
gemäß dem der Betrag der Ausfuhrerstattung im Wege
der Ausschreibung festgesetzt werden kann.

(3) Es ist darauf hinzuweisen, dass die Bestimmungen der
Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der Kommission vom 6.
März 1975 über die Durchführungsbestimmungen für
die Ausschreibung der Ausfuhrerstattung bei Reis (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 299/
95 (4), im Rahmen dieser Ausschreibung Anwendung
finden.

(4) Zur Verhütung von Störungen auf den Erzeugerländer-
märkten sollte die Ausschreibung auf bestimmte Länder
beschränkt werden.

(5) Nach Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 2808/98 der
Kommission vom 22. Dezember 1998 mit Durch-
führungsbestimmungen für die agromonetäre Regelung
nach Einführung des Euro im Agrarsektor (5), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2452/2000 (6),
sind die Beträge in den Angeboten, die für Ausschrei-
bungen im Rahmen eines Rechtsakts der Gemeinsamen
Agrarpolitik eingehen, in Euro anzugeben. Nach Artikel
5 Absatz 1 derselben Verordnung ist in diesen Fällen für
den Wechselkurs der letzte Tag der Angebotsfrist der
betreffenden Ausschreibung maßgeblich. Der maßgeb-
liche Wechselkurs für Vorschüsse und Sicherheiten ist in
den Absätzen 3 und 4 des vorgenannten Artikels gere-
gelt.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Es wird eine Ausschreibung zur Festsetzung der Aus-
fuhrerstattung gemäß Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 für geschliffenen mittelkörnigen Reis und geschlif-
fenen Langkornreis A der KN-Codes 1006 30 63, 1006 30 65,
1006 30 94 und 1006 30 96 mit Bestimmung Bulgarien,
Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechische Republik, Rumä-
nien, Slowenien und Slowakei durchgeführt.

(2) Die Ausschreibung gemäß Absatz 1 läuft bis zum 27.
Juni 2002. Während ihrer Dauer werden wöchentliche
Ausschreibungen durchgeführt, für welche die Zeitpunkte der
Angebotsabgabe in der Ausschreibungsbekanntmachung festge-
legt sind.

(3) Die Ausschreibung wird nach der Verordnung (EWG) Nr.
584/75 und den Folgebestimmungen durchgeführt.

Artikel 2

Ein Angebot ist nur zulässig, wenn es sich auf eine Ausfuhr-
menge von mindestens 50 Tonnen und höchstens 3 000
Tonnen erstreckt.

Artikel 3

Die in Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 genannte
Garantie beträgt 30 EUR/Tonne.

Artikel 4

(1) Abweichend von Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung
(EG) Nr. 1291/2000 der Kommission (7) gelten die im Rahmen
dieser Ausschreibung erteilten Ausfuhrlizenzen für die Bestim-
mung ihrer Gültigkeitsdauer als am Tag der Angebotseinrei-
chung erteilt.

(2) Diese Lizenzen sind vom Tag ihrer Erteilung im Sinne
von Absatz 1 bis zum Ende des vierten darauffolgenden
Monats gültig.

Artikel 5

Die abgegebenen Angebote müssen bei der Kommission über
die Mitgliedstaaten spätestens eineinhalb Stunden nach Ablauf
der in der Ausschreibungsbekanntmachung vorgesehenen Frist
für die wöchentliche Abgabe der Angebote eingehen. Sie
müssen nach dem Schema im Anhang übermittelt werden.

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 3.
(3) ABl. L 61 vom 7.3.1975, S. 25.
(4) ABl. L 35 vom 15.2.1995, S. 8.
(5) ABl. L 349 vom 24.12.1998, S. 36.
(6) ABl. L 282 vom 8.11.2000, S. 9. (7) ABl. L 152 vom 24.6.2000, S. 1.
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Liegen keine Angebote vor, so teilen die Mitgliedstaaten der
Kommission dies innerhalb der gleichen wie der im ersten
Unterabsatz genannten Frist mit.

Artikel 6

Die für die Einreichung der Angebote festgesetzte Zeit ist die
belgische Zeit.

Artikel 7

(1) Aufgrund der eingereichten Angebote beschließt die
Kommission nach dem Verfahren des Artikels 22 der Verord-
nung (EG) Nr. 3072/95
— entweder eine Höchstausfuhrerstattung festzusetzen, wobei

den in Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
genannten Kriterien Rechnung getragen wird,

— oder keinen Zuschlag zu erteilen.

(2) Wird eine Höchstausfuhrerstattung festgesetzt, so wird
der Zuschlag der oder den Personen erteilt, deren Angebote der
Höhe der Höchstausfuhrerstattung entsprechen oder darunter
liegen.

Artikel 8

Die Frist für die Einreichung der Angebote für die erste Teilaus-
schreibung läuft am 25. Oktober 2001 um 10.00 Uhr ab.

Der letzte Termin, zu dem die Angebote eingereicht werden
können, wird auf den 27. Juni 2002 festgesetzt.

Artikel 9

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Oktober 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

ANHANG
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2009/2001 DER KOMMISSION
vom 12. Oktober 2001

zur Eröffnung einer Ausschreibung zur Bestimmung der Erstattung bei der Ausfuhr von geschlif-
fenem mittelkörnigem Reis und geschliffenem Langkornreis A nach bestimmten Drittländern

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1667/2000 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Aus der Prüfung des Bilanzvoranschlags geht hervor,
dass die Erzeuger noch über bedeutende exportierbare
Reismengen verfügen. Dadurch könnte die normale
Entwicklung der Erzeugerpreise im Wirtschaftsjahr
2001/2002 beeinträchtigt werden.

(2) Um diese Lage zu ändern, ist die Gewährung von Erstat-
tungen bei der Ausfuhr nach Zonen, die sich möglicher-
weise bei der Gemeinschaft eindecken, vorzusehen. Die
besondere Lage des Reismarkts erlaubt die mengenmä-
ßige Begrenzung der Erstattungen und somit die Anwen-
dung von Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95,
gemäß dem der Betrag der Ausfuhrerstattung im Wege
der Ausschreibung festgesetzt werden kann.

(3) Es ist darauf hinzuweisen, dass die Bestimmungen der
Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der Kommission vom 6.
März 1975 über die Durchführungsbestimmungen für
die Ausschreibung der Ausfuhrerstattung bei Reis (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 299/
95 (4), im Rahmen dieser Ausschreibung Anwendung
finden.

(4) Zur Verhütung von Störungen auf den Erzeugerländer-
märkten sollte die Ausschreibung auf bestimmte Zonen
gemäß dem Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 2145/
92 der Kommission (5), geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 3304/94 (6), beschränkt werden.

(5) Nach Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 2808/98 der
Kommission vom 22. Dezember 1998 mit Durch-
führungsbestimmungen für die agromonetäre Regelung
nach Einführung des Euro im Agrarsektor (7), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2452/2000 (8),
sind die Beträge in den Angeboten, die für Ausschrei-
bungen im Rahmen eines Rechtsakts der Gemeinsamen
Agrarpolitik eingehen, in Euro anzugeben. Nach Artikel
5 Absatz 1 derselbe Verordnung ist in diesen Fällen für
den Wechselkurs der letzte Tag der Angebotsfrist der
betreffenden Ausschreibung maßgeblich. Der maßgeb-
liche Wechselkurs für Vorschüsse und Sicherheiten ist in

den Absätzen 3 und 4 des vorgenannten Artikels gere-
gelt.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Es wird eine Ausschreibung zur Festsetzung der Aus-
fuhrerstattung gemäß Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 für geschliffenen mittelkörnigen Reis und geschlif-
fenen Langkornreis A der KN-Codes 1006 30 63, 1006 30 65,
1006 30 94 und 1006 30 96 für die im Anhang der Verord-
nung (EWG) Nr. 2145/92 aufgeführten Zonen I bis VI, mit
Ausnahme von Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, der
Tschechischen Republik, Rumänien, Slowenien, der Slowakei,
Ungarn und der Türkei, und für die Zone VIII, mit Ausnahme
von Guyana, Madagaskar und Suriname, durchgeführt.

(2) Die Ausschreibung gemäß Absatz 1 läuft bis zum 27.
Juni 2002. Während ihrer Dauer werden wöchentliche
Ausschreibungen durchgeführt, für welche die Zeitpunkte der
Angebotsabgabe in der Ausschreibungsbekanntmachung festge-
legt sind.

(3) Die Ausschreibung wird nach der Verordnung (EWG) Nr.
584/75 und den Folgebestimmungen durchgeführt.

Artikel 2

Ein Angebot ist nur zulässig, wenn es sich auf eine Ausfuhr-
menge von mindestens 50 Tonnen und höchstens 3 000
Tonnen erstreckt.

Artikel 3

Die in Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 genannte
Garantie beträgt 30 EUR/Tonne.

Artikel 4

(1) Abweichend von Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung
(EG) Nr. 1291/2000 der Kommission (9) gelten die im Rahmen
dieser Ausschreibung erteilten Ausfuhrlizenzen für die Bestim-
mung ihrer Gültigkeitsdauer als am Tag der Angebotseinrei-
chung erteilt.

(2) Diese Lizenzen sind vom Tag ihrer Erteilung im Sinne
von Absatz 1 bis zum Ende des vierten darauffolgenden
Monats gültig.

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 3.
(3) ABl. L 61 vom 7.3.1975, S. 25.
(4) ABl. L 35 vom 15.2.1995, S. 8.
(5) ABl. L 214 vom 30.7.1992, S. 20.
(6) ABl. L 341 vom 30.12.1994, S. 48.
(7) ABl. L 349 vom 24.12.1998, S. 36.
(8) ABl. L 282 vom 8.11.2000, S. 9. (9) ABl. L 152 vom 24.6.2000, S. 1.
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Artikel 5

Die abgegebenen Angebote müssen bei der Kommission über
die Mitgliedstaaten spätestens eineinhalb Stunden nach Ablauf
der in der Ausschreibungsbekanntmachung vorgesehenen Frist
für die wöchentliche Abgabe der Angebote eingehen. Sie
müssen nach dem Schema im Anhang übermittelt werden.

Liegen keine Angebote vor, so teilen die Mitgliedstaaten der
Kommission dies innerhalb der gleichen wie der im ersten
Unterabsatz genannten Frist mit.

Artikel 6

Die für die Einreichung der Angebote festgesetzte Zeit ist die
belgische Zeit.

Artikel 7

(1) Aufgrund der eingereichten Angebote beschließt die
Kommission nach dem Verfahren des Artikels 22 der Verord-
nung (EG) Nr. 3072/95

— entweder eine Höchstausfuhrerstattung festzusetzen, wobei
den in Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
genannten Kriterien Rechnung getragen wird,

— oder keinen Zuschlag zu erteilen.

(2) Wird eine Höchstausfuhrerstattung festgesetzt, so wird
der Zuschlag der oder den Personen erteilt, deren Angebote der
Höhe der Höchstausfuhrerstattung entsprechen oder darunter
liegen.

Artikel 8

Die Frist für die Einreichung der Angebote für die erste Teilaus-
schreibung läuft am 25. Oktober 2001 um 10.00 Uhr ab.

Der letzte Termin, zu dem die Angebote eingereicht werden
können, wird auf den 27. Juni 2002 festgesetzt.

Artikel 9

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Oktober 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

ANHANG



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften13.10.2001 L 272/19

VERORDNUNG (EG) Nr. 2010/2001 DER KOMMISSION
vom 12. Oktober 2001

betreffend eine Ausschreibung zur Bestimmung der Erstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem
langkörnigem Reis nach bestimmten Drittländern

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1667/2000 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Aus der Prüfung des Bilanzvoranschlags geht hervor,
dass die Erzeuger noch über bedeutende exportierbare
Reismengen verfügen. Dadurch könnte die normale
Entwicklung der Erzeugerpreise im Wirtschaftsjahr
2001/2002 beeinträchtigt werden.

(2) Um diese Lage zu ändern, ist die Gewährung von Erstat-
tungen bei der Ausfuhr nach Zonen, die sich möglicher-
weise bei der Gemeinschaft eindecken, vorzusehen. Die
besondere Lage des Reismarktes erlaubt die mengenmä-
ßige Begrenzung der Erstattungen und somit die Anwen-
dung von Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95,
gemäß dem der Betrag der Ausfuhrerstattung im Wege
der Ausschreibung festgesetzt werden kann.

(3) Es ist darauf hinzuweisen, dass die Bestimmungen der
Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der Kommission vom 6.
März 1975 über die Durchführungsbestimmungen für
die Ausschreibung der Ausfuhrerstattung bei Reis (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 299/
95 (4), im Rahmen dieser Ausschreibung Anwendung
finden.

(4) Zur Verhütung von Störungen auf den Erzeugerländer-
märkten sollten die Märkte auf gewisse Bestimmungen
gemäß dem Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 2145/
92 der Kommission (5), geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 3304/94 (6), beschränkt werden.

(5) Nach Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 2808/98 der
Kommission vom 22. Dezember 1998 mit Durch-
führungsbestimmungen für die agromonetäre Regelung
nach Einführung des Euro im Agrarsektor (7), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2452/2000 (8),
sind die Beträge in den Angeboten, die für Ausschrei-
bungen im Rahmen eines Rechtsakts der Gemeinsamen
Agrarpolitik eingehen, in Euro anzugeben. Nach Artikel
5 Absatz 1 derselben Verordnung ist in diesen Fällen für
den Wechselkurs der letzte Tag der Angebotsfrist der
betreffenden Ausschreibung maßgeblich. Der maßgeb-

liche Wechselkurs für Vorschüsse und Sicherheiten ist in
den Absätzen 3 und 4 des vorgenannten Artikels gere-
gelt.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Es wird eine Ausschreibung zur Festsetzung der Aus-
fuhrerstattung gemäß Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 für geschliffenen langkörnigen Reis des KN-Codes
1006 30 67 für die im Anhang der Verordnung (EWG) Nr.
2145/92 aufgeführten Zonen I bis VI, mit Ausnahme der
Türkei und Ungarns, und für die Zone VIII, mit Ausnahme von
Guyana, Madagaskar und Suriname, durchgeführt.

(2) Die Ausschreibung gemäß Absatz 1 läuft bis zum 27.
Juni 2002. Während ihrer Dauer werden wöchentliche
Ausschreibungen durchgeführt, für welche die Zeitpunkte der
Angebotsabgabe in der Ausschreibungsbekanntmachung festge-
legt sind.

(3) Die Ausschreibung wird nach der Verordnung (EWG) Nr.
584/75 und den Folgebestimmungen durchgeführt.

Artikel 2

Ein Angebot ist nur zulässig, wenn es sich auf eine Ausfuhr-
menge von mindestens 50 Tonnen und höchstens 3 000
Tonnen erstreckt.

Artikel 3

Die in Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 genannte
Garantie beträgt 30 EUR/Tonne.

Artikel 4

(1) Abweichend von Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung
(EG) Nr. 1291/2000 der Kommission (9) gelten die im Rahmen
dieser Ausschreibung erteilten Ausfuhrlizenzen für die Bestim-
mung ihrer Gültigkeitsdauer als am Tag der Angebotseinrei-
chung erteilt.

(2) Diese Lizenzen sind vom Tag ihrer Erteilung im Sinne
von Absatz 1 bis zum Ende des vierten darauffolgenden
Monats gültig.

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 3.
(3) ABl. L 61 vom 7.3.1975, S. 25.
(4) ABl. L 35 vom 15.2.1995, S. 8.
(5) ABl. L 214 vom 30.7.1992, S. 20.
(6) ABl. L 341 vom 30.12.1994, S. 48.
(7) ABl. L 349 vom 24.12.1998, S. 36.
(8) ABl. L 282 vom 8.11.2000, S. 9. (9) ABl. L 152 vom 24.6.2000, S. 1.
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Artikel 5

Die abgegebenen Angebote müssen bei der Kommission über
die Mitgliedstaaten spätestens eineinhalb Stunden nach Ablauf
der in der Ausschreibungsbekanntmachung vorgesehenen Frist
für die wöchentliche Abgabe der Angebote eingehen. Sie
müssen nach dem Schema im Anhang übermittelt werden.

Liegen keine Angebote vor, so teilen die Mitgliedstaaten der
Kommission dies innerhalb der gleichen wie der im ersten
Unterabsatz genannten Frist mit.

Artikel 6

Die für die Einreichung der Angebote festgesetzte Zeit ist die
belgische Zeit.

Artikel 7

(1) Aufgrund der eingereichten Angebote beschließt die
Kommission nach dem Verfahren des Artikels 22 der Verord-
nung (EG) Nr. 3072/95,

— entweder eine Höchstausfuhrerstattung festzusetzen, wobei
den in Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
genannten Kriterien Rechnung getragen wird,

— oder keinen Zuschlag zu erteilen.

(2) Wird eine Höchstausfuhrerstattung festgesetzt, so wird
der Zuschlag der oder den Personen erteilt, deren Angebote der
Höhe der Höchstausfuhrerstattung entsprechen oder darunter
liegen.

Artikel 8

Die Frist für die Einreichung der Angebote für die erste Teilaus-
schreibung läuft am 25. Oktober 2001 um 10.00 Uhr ab.

Der letzte Termin, zu dem die Angebote eingereicht werden
können, wird auf den 27. Juni 2002 festgesetzt.

Artikel 9

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Oktober 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

ANHANG



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften13.10.2001 L 272/21

VERORDNUNG (EG) Nr. 2011/2001 DER KOMMISSION
vom 12. Oktober 2001

über eine Ausschreibung zur Festsetzung der Subvention für die Lieferung von geschältem Lang-
kornreis nach der Insel Réunion

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1667/2000 (2), insbesondere auf Artikel 10 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Verordnung (EWG) Nr. 2692/89 der Kommis-
sion (3), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1453/
1999 (4), sind die Anwendungsregeln für die Lieferung
von Reis nach der Insel Réunion festgesetzt.

(2) Die Prüfung der Versorgungslage auf der Insel Réunion
hat ergeben, dass dort nicht genügend Reis vorhanden
ist. Da auf dem Gemeinschaftsmarkt Reis verfügbar ist,
sollte es der Insel Réunion ermöglicht werden, sich dort
einzudecken. Wegen der besonderen Lage auf der Insel
Réunion erscheint eine Begrenzung der zu liefernden
Mengen und somit die Festsetzung des Subventionsbe-
trags im Wege der Ausschreibung angebracht.

(3) Nach Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 2808/98 der
Kommission vom 22. Dezember 1998 mit Durch-
führungsbestimmungen für die agromonetäre Regelung
nach Einführung des Euro im Agrarsektor (5), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2452/2000 (6),
sind die Beträge in den Angeboten, die für Ausschrei-
bungen im Rahmen eines Rechtsakts der Gemeinsamen
Agrarpolitik eingehen, in Euro anzugeben. Nach Artikel
5 Absatz 1 derselben Verordnung ist in diesen Fällen für
den Wechselkurs der letzte Tag der Angebotsfrist der
betreffenden Ausschreibung maßgeblich. Der maßgeb-
liche Wechselkurs für Vorschüsse und Sicherheiten ist in
den Absätzen 3 und 4 des vorgenannten Artikels gere-
gelt.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Es wird eine Ausschreibung zur Festsetzung der in
Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
genannten Subvention für die Lieferung von geschältem Lang-

kornreis des KN−Codes 1006 20 98 nach Réunion durchge-
führt.

(2) Die Ausschreibung gemäß Absatz 1 läuft bis zum 27.
Juni 2002. Während ihrer Dauer werden wöchentliche
Ausschreibungen durchgeführt, für welche die Zeitpunkte der
Angebotsabgabe in der Ausschreibungsbekanntmachung festge-
legt sind.

(3) Die Ausschreibung wird gemäß der Verordnung (EWG)
Nr. 2692/89 und dieser Verordnung durchgeführt.

Artikel 2

Ein Angebot ist nur zulässig, wenn es sich auf eine Menge von
mindestens 50 Tonnen und höchstens 3 000 Tonnen erstreckt.

Artikel 3

Die Sicherheit gemäß Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe a) der
Verordnung (EWG) Nr. 2692/89 beträgt 30 EUR/Tonne.

Artikel 4

Die im Rahmen dieser Ausschreibung erteilten Subventionsdo-
kumente gelten bei der Bestimmung ihrer Gültigkeitsdauer als
am letzten Tag der Angebotsfrist erteilt.

Artikel 5

Die abgegebenen Angebote müssen bei der Kommission über
die Mitgliedstaaten spätestens eineinhalb Stunden nach Ablauf
der in der Ausschreibungsbekanntmachung vorgesehenen Frist
für die wöchentliche Abgabe der Angebote eingehen. Sie
müssen dem Schema im Anhang entsprechen.

Sind keine Angebote eingegangen, so teilen die Mitgliedstaaten
dies der Kommission innerhalb der gleichen wie der im vorste-
henden Absatz genannten Frist mit.

Artikel 6

Für die Einreichung der Angebote gilt belgische Zeit.

Artikel 7

(1) Anhand der eingereichten Angebote beschließt die
Kommission nach dem Verfahren des Artikels 22 der Verord-
nung (EG) Nr. 3072/95,
— entweder eine Höchstsubvention festzusetzen
— oder keinen Zuschlag zu erteilen.

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 3.
(3) ABl. L 261 vom 7.9.1989, S. 8.
(4) ABl. L 167 vom 2.7.1999, S. 19.
(5) ABl. L 349 vom 24.12.1998, S. 36.
(6) ABl. L 282 vom 8.11.2000, S. 9.
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(2) Wird eine Höchstsubvention festgesetzt, so erhalten den
Zuschlag die Personen, deren Angebot der festgesetzten Höhe
der Subvention entspricht oder darunter liegt.

Artikel 8

Die Frist für die Einreichung der Angebote für die erste Teilaus-
schreibung endet am 25. Oktober 2001 um 10 Uhr.

Der letzte Termin für die Einreichung von Angeboten ist der
27. Juni 2002.

Artikel 9

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Oktober 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

ANHANG
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2012/2001 DER KOMMISSION
vom 12. Oktober 2001

zur Festsetzung des bei der Berechnung der Finanzierungskosten für Interventionen in Form von
Ankauf, Lagerung und Absatz anzuwendenden Zinssatzes

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1883/78 des Rates vom
2. August 1978 über die allgemeinen Regeln für die Finanzie-
rung der Interventionen durch den Europäischen Ausrichtungs-
und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abteilung
Garantie (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1259/96 (2), insbesondere auf Artikel 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 411/88 der
Kommission vom 12. Februar 1988 über die Methode
und des Zinssatzes, die bei der Berechnung der Finanzie-
rungskosten für Interventionen in Form von Ankauf,
Lagerung und Absatz anzuwenden sind (3), zuletzt geän-
dert durch die Verordnung (EG) Nr. 2623/1999 (4),
entspricht der zur Berechnung der Finanzierungskosten
von Interventionen verwendete einheitliche Zinssatz den
Euribor-Zinssätzen mit einer Laufzeit von drei bis zwölf
Monaten, die durch ein Drittel bzw. zwei Drittel
gewogen werden.

(2) Die Kommission setzt diesen Zinssatz vor Beginn des
jeweiligen Rechnungsjahres der Abteilung Garantie des
EAGFL unter Zugrundelegung der Zinssätze fest, die in
den sechs Monaten vor dieser Festsetzung festgestellt
wurden.

(3) Gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
411/88 wird für einen Mitgliedstaat, in dem sich
während mindestens sechs Monaten ein Zinskostensatz

ergibt, der unter dem für die Gemeinschaft geltenden
einheitlichen Zinssatz liegt, ein besonderer Zinssatz fest-
gesetzt. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die
betreffenden Zinskosten vor Ende des Rechnungsjahres
mit. Fehlt die Mitteilung eines Mitgliedstaats, so wird der
betreffende Zinskostensatz anhand des im Anhang der
genannten Verordnung angeführten Referenzzinssatzes
bestimmt.

(4) Zinssätze für das Rechnungsjahr 2002 sind gemäß den
vorstehenden Bestimmungen festzusetzen.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des EAGFL-Aus-
schusses —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Hinsichtlich der zulasten des Rechnungsjahres 2002 der Abtei-
lung Garantie des EAGFL zu verbuchende Ausgaben wird der
Zinssatz gemäß Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 411/88
auf 4,4 % festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab 1. Oktober 2001.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Oktober 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 216 vom 5.8.1978, S. 1.
(2) ABl. L 163 vom 2.7.1996, S. 10.
(3) ABl. L 40 vom 13.2.1988, S. 25.
(4) ABl. L 318 vom 11.12.1999, S. 14.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2013/2001 DER KOMMISSION
vom 12. Oktober 2001

zur vorläufigen Zulassung eines neuartigen Verwendungszwecks eines Zusatzstoffes und zur
unbefristeten Zulassung eines Zusatzstoffes in Futtermitteln

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 70/524/EWG des Rates vom 23.
November 1970 über Zusatzstoffe in der Tierernährung (1),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 2001/46/EG des Europä-
ischen Parlaments (2), insbesondere auf Artikel 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Richtlinie 70/524/EWG sieht vor, dass neuartige
Verwendungszwecke von Zusatzstoffen nach Prüfung
des entsprechenden Antrags gemäß Artikel 4 der
genannten Richtlinie zugelassen werden können.

(2) Gemäß Artikel 9e Absatz 1 der Richtlinie 70/524/EWG
kann eine vorläufige Zulassung neuartiger Verwendungs-
zwecke von Zusatzstoffen erteilt werden, wenn die
Bedingungen des Artikels 3a Buchstaben b) bis e) erfüllt
sind und anhand der vorliegenden Ergebnisse anzu-
nehmen ist, dass bei der Verwendung in der Tierernäh-
rung eine der in Artikel 2 Buchstabe a) genannten
Wirkungen eintritt. Eine vorläufige Zulassung kann für
Zusatzstoffe in Anhang C Teil II der Richtlinie 70/
524/EWG für maximal vier Jahre erteilt werden.

(3) Die Bewertung der eingereichten Unterlagen ergibt, dass
der neuartige Verwendungszweck der in Anhang I
beschriebenen Zubereitung aus Enzymen diese Bedin-
gungen erfüllt und dass sie daher für vier Jahre vorläufig
zugelassen werden kann.

(4) Die Bewertung der Unterlagen zeigt, dass bestimmte
Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden sollten, um eine
Exposition der Arbeitnehmer gegenüber diesen Zusatz-
stoffen zu vermeiden. Dieser Schutz sollte durch die
Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften über Sicher-
heit und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer
gewährleistet werden.

(5) Der Wissenschaftliche Ausschuss „Futtermittel“ hat zur
Sicherheit der Enzymzubereitung eine befürwortende
Stellungnahme abgegeben.

(6) Bei dem Reaktorunfall von Tschernobyl wurde radioak-
tives Cäsium freigesetzt, das in einigen Regionen Nord-
europas das Futter verseucht hat. Aufgrund der langen
Halbwertzeit von radioaktivem Cäsium beeinträchtigt
der Niederschlag weiterhin die Tierproduktion. Diese

Notsituation besteht insbesondere in Norwegen nach wie
vor. Die im Anhang II zu dieser Verordnung aufgeführte
Substanz kann zur Dekontaminierung von betroffenen
Futter verwendet werden. Die zuständigen Behörden
Norwegens unterstützten deshalb einen Antrag, mit dem
eine Verlängerung des Zulassungszeitraums für diese
Substanz angestrebt wird.

(7) Dieser Zusatzstoff soll nur in verseuchten Gebieten
während eines begrenzten Zeitraums verwendet werden.
Unter normalen Umständen ist zwar die Verwendung
dieses Zusatzstoffes nicht erforderlich, doch sollte er im
Fall ähnlicher künftiger Unfälle in der Gemeinschaft zur
Verfügung gehalten werden.

(8) Da keine schädlichen Wirkungen bekannt wurden, seit
die Substanz auf nationaler Ebene in den Mitgliedstaaten
verwendet wird und auch nicht seit der vorläufigen
Zulassung auf Gemeinschaftsebene 1996, sind alle in
Artikel 3a der Richtlinie 70/524/EWG genannten Bedin-
gungen erfüllt. Deshalb sollte dieser zur Gruppe der in
Anhang II aufgeführten Radionuklid-Bindemittel
zählende Zusatzstoff unbefristet zugelassen werden.

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses „Futtermittel“ —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Anhang I aufgeführte Zubereitung aus der Gruppe der
„Enzyme“ wird zur Verwendung als Zusatzstoff in der Tierer-
nährung unter den in Anhang I aufgeführten Bedingungen
zugelassen.

Artikel 2

Der in Anhang II aufgeführte Zusatzstoff aus der Gruppe der
„Radionuklid-Bindemittel“ wird zur Verwendung als Zusatzstoff
in der Tierernährung unter den in Anhang II aufgeführten
Bedingungen zugelassen.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab 14. Oktober 2001.
(1) ABl. L 270 vom 14.12.1970, S. 1.
(2) ABl. L 234 vom 1.9.2001, S. 55.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Oktober 2001

Für die Kommission

David BYRNE

Mitglied der Kommission
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Nummer Chemische Bezeichnung, Tierart oder
Mindestgehalt Höchstgehalt

Geltungsdauer(oder
EG-Nummer)

Zusatzstoff Beschreibung Tierkategorie Höchstalter
KBE/kg Alleinfuttermittel

Sonstige Bestimmungen der Zulassung

ANHANG I

54 Endo-1,3(4)-beta-glucanase
EC 3.2.1.6

Zubereitung von Endo-1,3(4)-
beta-glucanase aus Aspergillus
aculeatus (CBS 589.94), Endo-
1,4-beta-glucanase aus Tricho-
derma longibrachiatum (CBS
592.94), Alpha-amylase aus

Masttruthühner — Endo-1,3(4)-
beta-glucanase:
500 U

— 1. In der Gebrauchsanweisung
für den Zusatzstoff und die
Vormischung sind die Lager-
temperatur, die Haltbarkeit
und die Pelletierstabilität anzu-
geben.

13.10.2005

Endo-1,4-beta-glucanase
EC 3.2.1.4

Bacillus amyloliquefaciens (DSM
9553) und Endo-1,4-beta-xyla-
nase aus Trichoderma viride
(NIBH FERM BP 4842) mit einer
Mindestaktivität von:

Endo-1,4-beta-
glucanase:
6 000 U

— 2. Empfohlene Dosis je Kilo-
gramm Alleinfuttermittel:
Endo-1,3(4)-beta-glucanase:
500-1 500 U
Endo-1,4-beta-glucanase:

Alpha-amylase
EC 3.2.1.1

Endo-1,3(4)-beta-glucanase:
10 000 U (1)/g

Endo-1,4-beta-glucanase:
120 000 U (2)/g

Alpha-amylase:
20 U

— 6 000-18 000 U
Alpha-amylase: 20-60 U
Endo-1,4-beta-xylanase:
10 500-31 500 U

Endo-1,4-beta-xylanase
EC 3.2.1.8

Alpha-amylase:
400 U (3)/g

Endo-1,4-beta-xylanase:
210 000 U (4)/g

Endo-1,4-beta-
xylanase:
10 500 U

— 3. Für die Verwendung in Misch-
futtermitteln mit hohem
Gehalt an anderen Polysaccha-
riden als Stärke (überwiegend
Beta-glukane und Arabinoxy-
lane), z. B. mit mehr als 30 %
Weizen.

(1) 1 U ist die Enzymmenge, die 0,0056 Mikromol reduzierende Zucker (Glukoseäquivalent) in der Minute bei einem pH-Wert von 7,5 und einer Temperatur von 30 °C aus Gersten-Beta-Glukan freisetzt.
(2) 1 U ist die Enzymmenge, die 0,0056 Mikromol reduzierende Zucker (Glukoseäquivalent) in der Minute bei einem pH-Wert von 4,8 und einer Temperatur von 50 °C aus Carboxymethylzellose freisetzt.
(3) 1 U ist die Enzymmenge, die 1 Mikromol glukosidische Bindungen in der Minute bei einem pH-Wert von 7,5 und einer Temperatur von 37 °C aus einem wasserunlöslichen, vernetzten Stärkepolymersubstrat hydrolisiert.
(4) 1 U ist die Enzymmenge, die 0,0067 Mikromol reduzierende Zucker (Xyloseäquivalent) in der Minute bei einem pH-Wert von 5,3 und einer Temperatur von 50 °C aus Birkenholz-Xylan freisetzt.
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Mindestgehalt Höchstgehalt
Nummer (oder
EG-Nummer) Zusatzstoff Chemische Bezeichnung,

Beschreibung
Tierart oder
Tierkategorie Höchstalter

mg Wirkstoff/kg
Alleinfuttermittel

Sonstige Bestimmungen Geltungsdauer
der Zulassung

ANHANG II

Radionuklid-Bindemittel

1. Bindemittel für radioaktives Cäsium (137Cs und 134Cs)

1.1 Ammoniumeisen (III)-
Hexacyanoferrat (II)

NH4Fe(III)[Fe(II)(CN)6)] Wiederkäuer
(Wild- und
Haustiere)

— 50 500 In der Gebrauchsanweisung anzugeben:
„Nur für begrenzte geografische Gebiete im Fall
einer Kontamination durch Radionukleotide“

„Die Menge an Ammoniumeisen (III)-
Hexacyanoferrat (II) in der täglichen Futterra-
tion muss zwischen 10 und 150 mg je 10 kg
Körpergewicht betragen“

Ohne
zeitliche

Begrenzung

Kälber bis zum
Beginn des Wie-
derkäuns

— 50 500 In der Gebrauchsanweisung anzugeben:
„Nur für begrenzte geografische Gebiete im Fall
einer Kontamination durch Radionukleotide“

„Die Menge an Ammoniumeisen (III)-
Hexacyanoferrat (II) in der täglichen Futterra-
tion muss zwischen 10 und 150 mg je 10 kg
Körpergewicht betragen“

Ohne
zeitliche

Begrenzung

Schaflämmer bis
zum Beginn des
Wiederkäuens

— 50 500 In der Gebrauchsanweisung anzugeben:
„Nur für begrenzte geografische Gebiete im Fall
einer Kontamination durch Radionukleotide“

„Die Menge an Ammoniumeisen (III)-
Hexacyanoferrat (II) in der täglichen Futterra-
tion muss zwischen 10 und 150 mg je 10 kg
Körpergewicht betragen“

Ohne
zeitliche

Begrenzung

Ziegenkitze bis
zum Beginn des
Wiederkäuens

— 50 500 In der Gebrauchsanweisung anzugeben:
„Nur für begrenzte geografische Gebiete im Fall
einer Kontamination durch Radionukleotide“

„Die Menge an Ammoniumeisen (III)-
Hexacyanoferrat (II) in der täglichen Futterra-
tion muss zwischen 10 und 150 mg je 10 kg
Körpergewicht betragen“

Ohne
zeitliche

Begrenzung
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Mindestgehalt Höchstgehalt
Nummer (oder
EG-Nummer) Zusatzstoff Chemische Bezeichnung,

Beschreibung
Tierart oder
Tierkategorie Höchstalter

mg Wirkstoff/kg
Alleinfuttermittel

Sonstige Bestimmungen Geltungsdauer
der Zulassung

Schweine (Wild-
und Haustiere)

— 50 500 In der Gebrauchsanweisung anzugeben:
„Nur für begrenzte geografische Gebiete im Fall
einer Kontamination durch Radionukleotide“

„Die Menge an Ammoniumeisen (III)-
Hexacyanoferrat (II) in der täglichen Futterra-
tion muss zwischen 10 und 150 mg je 10 kg
Körpergewicht betragen“

Ohne
zeitliche

Begrenzung
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2014/2001 DER KOMMISSION
vom 12. Oktober 2001

zur Festsetzung der Höchstpreise für den Ankauf von Rindfleisch im Rahmen der 12. Teilausschrei-
bung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 690/2001

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Rindfleisch (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1512/2001 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 690/2001 der Kommis-
sion vom 3. April 2001 über besondere Marktstützungsmaß-
nahmen im Rindfleischsektor (3), geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1648/2001 (4), insbesondere auf Artikel 3
Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In Anwendung von Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung
(EG) Nr. 690/2001 wird die 12. Teilausschreibung am 8.
Oktober 2001 in den Mitgliedstaaten eröffnet, die in der
Verordnung (EG) Nr. 713/2001 der Kommission vom
10. April 2001 über den Ankauf von Rindfleisch im
Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 690/2001 (5), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1764/2001 (6),
aufgelistet sind.

(2) Gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
690/2001 wird gegebenenfalls unter Zugrundelegung
der eingereichten Angebote ein Höchstankaufspreis für
die jeweilige Bezugsklasse festgesetzt, wobei die Bestim-
mungen von Artikel 3 Absatz 2 derselben Verordnung
Berücksichtigung finden.

(3) Um eine angemessene Stützung des Rindfleischmarkts
zu erzielen, sollte für jeden beteiligten Mitgliedstaat ein
Höchstankaufspreis festgesetzt werden. Da die Markt-
preise in den Mitgliedstaaten unterschiedlich hoch sind,
sollten unterschiedliche Höchstankaufspreise festgesetzt
werden.

(4) Gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
690/2001 ist die Zuschlagsmenge im Rahmen jeder
einzelnen Ausschreibung innerhalb von 17 Kalender-

tagen nach dem Tag der Veröffentlichung der Verord-
nung zur Festsetzung des Höchstankaufspreises zu
liefern. Allerdings wurde in Anhang III der Verordnung
zwischen der 13. und der 14. Teilausschreibung ein
Zeitraum von drei Wochen festgesetzt. Um den Rind-
fleischmarkt während dieses Zeitraums dauerhaft zu
stützen, sollte festgelegt werden, dass die Zuschlags-
menge im Rahmen der am 22. Oktober zu eröffnenden
13. Teilausschreibung bis zum 16. November 2001
geliefert werden darf.

(5) Angesichts der Dringlichkeit der Stützungsmaßnahmen
sollte die vorliegende Verordnung unverzüglich in Kraft
treten.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Rindfleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Im Rahmen der am 8. Oktober 2001 zu eröffnenden 12.
Teilausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 690/2001
wird folgender Höchstankaufspreis festgesetzt:

— Deutschland: 154,00 EUR/100 kg,

— Irland: 184,80 EUR/100 kg,

— Spanien: 157,16 EUR/100 kg,

— Frankreich: 205,00 EUR/100 kg,

— Luxemburg: 160,00 EUR/100 kg,

— Belgien: 163,90 EUR/100 kg.

Artikel 2

Unbeschadet des Artikels 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
690/2001 darf die Zuschlagsmenge im Rahmen der am 22.
Oktober zu eröffnenden 13. Teilausschreibung bis zum 16.
November 2001 geliefert werden.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 13. Oktober 2001 in Kraft.

(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 21.
(2) ABl. L 201 vom 26.7.2001, S. 1.
(3) ABl. L 95 vom 5.4.2001, S. 8.
(4) ABl. L 219 vom 14.8.2001, S. 21.
(5) ABl. L 100 vom 11.4.2001, S. 3.
(6) ABl. L 239 vom 7.9.2001, S. 13.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 13.10.2001L 272/30

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Oktober 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2015/2001 DER KOMMISSION
vom 12. Oktober 2001

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2235/2000 hinsichtlich der Anwendungsdauer bestimmter
Vorschriften der Verordnungen (EG) Nr. 1839/95 und (EG) Nr. 1249/96

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 10 Absatz 4 und
Artikel 12 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 1839/95 der Kommission
vom 26. Juli 1995 mit Durchführungsvorschriften
hinsichtlich der Zollkontingente für die Einfuhr von
Mais und Sorghum nach Spanien und von Mais nach
Portugal (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 2235/2000 (4), ist die Verwaltung dieser Einfuhren
geregelt.

(2) Nach Artikel 2 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1249/
96 der Kommission vom 28. Juni 1996 mit Durch-
führungsbestimmungen zur Verordnung (EWG) Nr.
1766/92 des Rates hinsichtlich der Einfuhrzölle im
Getreidesektor (5), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 2235/2000, wird unter gewissen Bedin-
gungen eine Ermäßigung des Einfuhrzolls für Hartmais
um 24 EUR/t gewährt. Infolge der Entwicklung der
Notierungen für Hartmais auf dem Weltmarkt ist mit der
Verordnung (EG) Nr. 2235/2000 der in der Verordnung
(EG) Nr. 1249/96 ursprünglich vorgesehene Betrag der

Zollermäßigung angehoben worden. Gleichzeitig wurde
die Höhe der nach der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 zu
leistenden Sicherheit entsprechend angepasst.

(3) Die in der Verordnung (EG) Nr. 2235/2000 vorgese-
henen Maßnahmen wurden versuchsweise angewandt,
um die Probleme zu lösen, die im Rahmen der Kontin-
gentsregelung der Verordnung (EG) Nr. 1839/95 aufge-
treten sind. Da diese Probleme während des Versuchs-
zeitraums zur Zufriedenheit der Beteiligten geregelt
werden konnten, ist die Anwendung der Bestimmungen
der Verordnung (EG) Nr. 2235/2000 auf unbefristete
Dauer auszudehnen.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2235/2000 wird
gestrichen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Oktober 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 177 vom 28.7.1995, S. 4.
(4) ABl. L 256 vom 10.10.2000, S. 13.
(5) ABl. L 161 vom 29.6.1996, S. 125.
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RICHTLINIE 2001/84/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 27. September 2001

über das Folgerecht des Urhebers des Originals eines Kunstwerks

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT
DER EUROPÄISCHEN UNION –

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),
aufgrund des vom Vermittlungsausschuss am 6. Juni 2001
gebilligten gemeinsamen Entwurfs,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Im Bereich des Urheberrechts ist das Folgerecht das
unabtretbare und unveräußerliche Recht des Urhebers
des Originals eines Werks der bildenden Künste auf wirt-
schaftliche Beteiligung am Erlös aus jeder Weiterveräuße-
rung des betreffenden Werks.

(2) Das Folgerecht ist seinem Wesen nach ein vermögens-
wertes Recht, das dem Urheber/Künstler die Möglichkeit
gibt, für jede Weiterveräußerung seines Werks eine
Vergütung zu erhalten. Gegenstand des Folgerechts ist
das materielle Werkstück, d. h. der Träger, der das
geschützte Werk verkörpert.

(3) Das Folgerecht soll den Urhebern von Werken der
bildenden Künste eine wirtschaftliche Beteiligung am
Erfolg ihrer Werke garantieren. Auf diese Weise soll ein
Ausgleich zwischen der wirtschaftlichen Situation der
bildenden Künstler und der Situation der anderen Kunst-
schaffenden hergestellt werden, die aus der fortgesetzten
Verwertung ihrer Werke Einnahmen erzielen.

(4) Das Folgerecht ist Bestandteil des Urheberrechts und
stellt ein wesentliches Vorrecht der Urheber dar. Um den
Urhebern ein angemessenes und einheitliches Schutzni-
veau zu gewährleisten, ist die Einführung des Folgerechts
in allen Mitgliedstaaten notwendig.

(5) Die Gemeinschaft ist nach Artikel 151 Absatz 4 des
Vertrags gehalten, bei ihrer Tätigkeit aufgrund anderer
Bestimmungen des Vertrages den kulturellen Aspekten
Rechnung zu tragen.

(6) Nach der Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken
der Literatur und Kunst kann das Folgerecht nur dann in
Anspruch genommen werden, wenn der Heimatstaat des
Urhebers dieses Recht anerkennt. Das Folgerecht ist
demnach fakultativ und durch die Gegenseitigkeitsregel
beschränkt. Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofes
der Europäischen Gemeinschaften zur Anwendung des
Diskriminierungsverbots gemäß Artikel 12 des Vertrags,

insbesondere dem Urteil vom 20. Oktober 1993 in den
verbundenen Rechtssachen C-92/92 und C-326/92, Phil
Collins und andere (4), folgt, dass einzelstaatliche Bestim-
mungen, die Gegenseitigkeitsklauseln enthalten, nicht
geltend gemacht werden dürfen, um den Angehörigen
anderer Mitgliedstaaten die Inländerbehandlung vorzu-
enthalten. Die Anwendung solcher Klauseln im Gemein-
schaftskontext steht im Widerspruch zu dem Gleichbe-
handlungsgebot, das sich aus dem Verbot jeder Diskrimi-
nierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit ergibt.

(7) Bedingt durch den Prozess der Globalisierung des
Marktes der modernen und zeitgenössischen Kunst der
Gemeinschaft, der zurzeit durch die Auswirkungen der
neuen Wirtschaft beschleunigt wird, und angesichts
einer Rechtslage, wonach nur wenige Staaten außerhalb
der Europäischen Union das Folgerecht anerkennen, ist
es wesentlich, dass die Europäische Gemeinschaft auf
außenpolitischer Ebene Verhandlungen einleitet, um
Artikel 14 ter der Berner Übereinkunft zu einer zwin-
genden Vorschrift zu machen.

(8) Angesichts eben dieser Realität des internationalen
Marktes und der Tatsache, dass das Folgerecht in
diversen Mitgliedstaaten überhaupt nicht existiert und
die einzelstaatlichen Regelungen, in denen dieses Recht
anerkannt wird, sehr unterschiedlich sind, ist es wesent-
lich, sowohl hinsichtlich des Inkrafttretens als auch in
Bezug auf die inhaltliche Regelung dieses Rechts Über-
gangsbestimmungen einzuführen, durch die die Wettbe-
werbsfähigkeit des europäischen Marktes gewahrt bleibt.

(9) Das Folgerecht ist derzeit in den innerstaatlichen Rechts-
vorschriften der meisten Mitgliedstaaten vorgesehen.
Diese Rechtsvorschriften weisen — soweit sie bestehen
— Unterschiede insbesondere in Bezug auf die erfassten
Werke, die Anspruchsberechtigten, die Höhe des Satzes,
die diesem Recht unterliegenden Transaktionen und die
Berechnungsgrundlage auf. Die Anwendung oder Nicht-
anwendung eines solchen Rechts hat insofern erhebliche
Auswirkungen auf die Wettbewerbsbedingungen im
Binnenmarkt, als das Bestehen oder Nichtbestehen einer
aus dem Folgerecht resultierenden Abführungspflicht ein
Aspekt ist, der von jeder an dem Verkauf eines Kunst-
werks interessierten Person in Betracht zu ziehen ist.
Daher ist dieses Recht einer der Faktoren, die zu Wettbe-
werbsverzerrungen und Handelsverlagerungen in der
Gemeinschaft beitragen.

(10) Diese Unterschiede hinsichtlich des Bestehens des Folge-
rechts und seiner Anwendung durch die Mitgliedstaaten
haben unmittelbare negative Auswirkungen auf das
reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts im Sinne
von Artikel 14 des Vertrags, soweit er Kunstwerke
betrifft. Artikel 95 des Vertrags ist daher die geeignete
Rechtsgrundlage.

(1) ABl. C 178 vom 21.6.1996, S. 16, und ABl. C 125 vom
23.4.1998, S. 8.

(2) ABl. C 75 vom 10.3.1997, S. 17.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 9. April 1997

(ABl. C 132 vom 28.4.1997, S. 88), bestätigt am 27. Oktober
1999, Gemeinsamer Standpunkt des Rates vom 19. Juni 2000 (ABl.
C 300 vom 20.10.2000, S. 1) und Beschluss des Europäischen
Parlaments vom 13. Dezember 2000 (ABl. C 232 vom 17.8.2001,
S. 173). Beschluss des Europäischen Parlaments vom 3. Juli 2001
und Beschluss des Rates vom 19. Juli 2001. (4) Slg. 1993, I-5145.
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(11) Zu den im Vertrag verankerten Zielen der Gemeinschaft
gehören die Schaffung der Grundlagen für einen immer
engeren Zusammenschluss der europäischen Völker, die
Herstellung engerer Beziehungen zwischen den Mitglied-
staaten der Gemeinschaft und die Sicherung des wirt-
schaftlichen und sozialen Fortschritts durch gemein-
sames Handeln, das die Europa trennenden Schranken
beseitigt. Zur Verwirklichung dieser Ziele sieht der
Vertrag die Errichtung eines Binnenmarkts vor, in dem
die Hindernisse für den freien Waren- und Dienstleis-
tungsverkehr sowie für die Niederlassungsfreiheit besei-
tigt sind, und die Schaffung eines Systems, das den
Wettbewerb innerhalb des Binnenmarkts vor Verfäl-
schungen schützt. Die Harmonisierung der Bestim-
mungen der Mitgliedstaaten zum Folgerecht trägt zur
Verwirklichung dieser Ziele bei.

(12) Die Sechste Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17.
Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern — Gemein-
sames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflich-
tige Bemessungsgrundlage (1) sieht die schrittweise
Einführung einer gemeinschaftlichen Regelung u. a. für
die Besteuerung von Kunstgegenständen vor. Steuerliche
Maßnahmen allein reichen jedoch nicht aus, um das
reibungslose Funktionieren des Kunstmarkts zu gewähr-
leisten. Erreicht werden kann dies nur mit Hilfe einer
Harmonisierung des Folgerechts.

(13) Bestehende rechtliche Unterschiede sollten beseitigt
werden, soweit sie den Binnenmarkt in seiner Funktion
beeinträchtigen, und es sollte verhindert werden, dass
neue Unterschiede auftreten. Unterschiede hingegen, die
sich voraussichtlich nicht nachteilig auf den Binnen-
markt auswirken, können bestehen bleiben bzw. müssen
nicht verhindert werden.

(14) Eine Voraussetzung für das reibungslose Funktionieren
des Binnenmarktes sind Wettbewerbsbedingungen, die
keine Verzerrungen aufweisen. Unterschiede zwischen
den nationalen Rechtsvorschriften zum Folgerecht lassen
Wettbewerbsverzerrungen und Handelsverlagerungen in
der Gemeinschaft entstehen und führen — je nachdem,
wo die Werke verkauft werden — zu einer Ungleichbe-
handlung der Künstler. Die zur Prüfung stehende Frage
weist somit transnationale Aspekte auf, die sich durch
Maßnahmen der Mitgliedstaaten nicht befriedigend
regeln lassen. Eine Untätigkeit der Gemeinschaft wäre
unvereinbar mit dem Gebot des Vertrags, Wettbewerbs-
verzerrungen und Ungleichbehandlung entgegenzu-
wirken.

(15) In Anbetracht des Ausmaßes der Unterschiede zwischen
den nationalen Bestimmungen ist es daher erforderlich,
Harmonisierungsmaßnahmen zu erlassen, um Dispari-
täten zwischen den Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten in den Bereichen zu beheben, in denen diese
Disparitäten die Schaffung oder die Aufrechterhaltung
von Wettbewerbsverzerrungen zur Folge haben könnten.
Eine Harmonisierung sämtlicher Bestimmungen der
Mitgliedstaaten zum Folgerecht erscheint jedoch nicht
erforderlich; damit so viel Spielraum wie möglich für
einzelstaatliche Entscheidungen bleibt, genügt es, nur

diejenigen einzelstaatlichen Vorschriften zu harmoni-
sieren, die sich am unmittelbarsten auf das Funktio-
nieren des Binnenmarkts auswirken.

(16) Diese Richtlinie entspricht daher in ihrer Gesamtheit
dem Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprinzip
nach Artikel 5 des Vertrags.

(17) Gemäß der Richtlinie 93/98/EWG des Rates vom 29.
Oktober 1993 zur Harmonisierung der Schutzdauer des
Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutz-
rechte (2) erstreckt sich der Schutz des Urheberrechts auf
einen Zeitraum von 70 Jahren nach dem Tod des Urhe-
bers. Es empfiehlt sich, die gleiche Dauer für das Folge-
recht vorzusehen. Folglich erstreckt sich der Anwen-
dungsbereich des Folgerechts nur auf Originale
moderner und zeitgenössischer Kunstwerke. Damit
jedoch die Mitgliedstaaten, die zum Zeitpunkt der
Annahme dieser Richtlinie ein Folgerecht zugunsten von
Künstlern nicht anwenden, dieses Recht in ihre jewei-
ligen Rechtsordnungen übernehmen können und damit
es ferner den Wirtschaftsteilnehmern in den betreffenden
Mitgliedstaaten ermöglicht wird, sich schrittweise unter
Wahrung ihrer wirtschaftlichen Rentabilität an das
Folgerecht anzupassen, sollte den betreffenden Mitglied-
staaten ein begrenzter Übergangszeitraum eingeräumt
werden, während dessen sie sich dafür entscheiden
können, das Folgerecht zugunsten der nach dem Tode
des Künstlers anspruchsberechtigten Rechtsnachfolger
nicht anzuwenden.

(18) Der Folgerechtsanspruch sollte bei allen Weiterveräuße-
rungen mit Ausnahme der Weiterveräußerungen
zwischen Privatpersonen ohne Beteiligung eines Vertre-
ters des Kunstmarkts entstehen. Dieser Folgerechtsan-
spruch sollte sich nicht auf Weiterveräußerungen durch
Privatpersonen an Museen, die nicht auf Gewinn ausge-
richtet und der Öffentlichkeit zugänglich sind,
erstrecken. Im Hinblick auf die besondere Situation von
Kunstgalerien, die Werke unmittelbar von ihren Urhe-
bern erwerben, sollte den Mitgliedstaaten die Möglichkeit
eingeräumt werden, die Weiterveräußerung solcher
Werke vom Folgerecht auszunehmen, wenn sie binnen
drei Jahren, vom Erwerb an gerechnet, erfolgt. Durch
Begrenzung dieser Ausnahme auf Weiterveräußerungen,
bei denen der Verkaufspreis 10 000 EUR nicht über-
steigt, sollte auch den Interessen der Künstler Rechnung
getragen werden.

(19) Es sollte klargestellt werden, dass sich die durch diese
Richtlinie bewirkte Harmonisierung nicht auf die Origi-
nalhandschriften von Schriftstellern und Komponisten
erstreckt.

(20) Anhand der Erfahrungen, die mit dem Folgerecht auf
nationaler Ebene gesammelt wurden, sollte eine tragfä-
hige Regelung eingeführt werden. Die Folgerechtsvergü-
tung sollte als prozentuale Beteiligung am Verkaufspreis
und nicht am Mehrerlös, den das Kunstwerk durch eine
etwaige Wertsteigerung erzielt, berechnet werden.

(21) Die Werkgattungen, die dem Folgerecht unterliegen,
sollten harmonisiert werden.

(1) ABl. L 145 vom 13.6.1977, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch
die Richtlinie 1999/85/EG (ABl. L 277 vom 28.10.1999, S. 34). (2) ABl. L 290 vom 24.11.1993, S. 9.
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(22) Der Verzicht auf die Geltendmachung des Folgerechts
unterhalb des Mindestbetrags kann dazu beitragen, Erhe-
bungs- und Verwaltungskosten zu vermeiden, die im
Verhältnis zum Gewinn des Künstlers unverhältnismäßig
sind. Den Mitgliedstaaten sollte jedoch nach dem Subsi-
diaritätsprinzip die Möglichkeit gegeben werden, unter
dem gemeinschaftlichen Mindestbetrag liegende natio-
nale Mindestbeträge festzusetzen, um unbekannte
Künstler zu fördern. Diese Ausnahmeregelung dürfte
sich aufgrund der niedrigen Beträge nicht nennenswert
auf das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnen-
markts auswirken.

(23) Die Höhe der Folgerechtssätze in den einzelnen Mitglied-
staaten ist derzeit sehr unterschiedlich. Um die
Leistungsfähigkeit des Binnenmarkts im Bereich
moderner und zeitgenössischer Kunstwerke zu gewähr-
leisten, müssen die Sätze so weit wie möglich vereinheit-
licht werden.

(24) In dem Bemühen um einen Ausgleich der verschiedenen
Interessen auf dem Markt für Originale von Kunstwerken
empfiehlt es sich, ein System mit degressiven Sätzen für
bestimmte Preisspannen festzulegen. Die Gefahr einer
Handelsverlagerung und Umgehung der gemeinschaft-
lichen Bestimmungen zum Folgerecht muss verringert
werden.

(25) Die Folgerechtsvergütung sollte grundsätzlich vom
Veräußerer abzuführen sein. Die Mitgliedstaaten sollten
die Möglichkeit haben, in Bezug auf die Haftung für die
Zahlung der Folgerechtsvergütung Ausnahmen von
diesem Grundsatz vorzusehen. Veräußerer sind die
Personen oder Unternehmen, in deren Namen die Veräu-
ßerung erfolgt.

(26) Es sollte die Möglichkeit einer regelmäßigen Anpassung
des Mindestbetrags und der Sätze vorgesehen werden.
Zu diesem Zweck sollte die Kommission beauftragt
werden, regelmäßig über die tatsächliche Anwendung
des Folgerechts in den Mitgliedstaaten sowie über dessen
Folgen für den Kunstmarkt in der Gemeinschaft zu
berichten und gegebenenfalls Vorschläge zur Änderung
der vorliegenden Richtlinie vorzulegen.

(27) Es erscheint angezeigt, unter Wahrung des Subsidiaritäts-
prinzips den Kreis der Personen zu bestimmen, denen
die Folgerechtsvergütung zusteht. Das Erbrecht der
Mitgliedstaaten sollte von dieser Richtlinie unberührt
bleiben. Die Rechtsnachfolger des Urhebers müssen
jedoch, zumindest nach Ablauf des oben genannten
Übergangszeitraums, das Folgerecht nach dem Tod des
Urhebers in vollem Umfang in Anspruch nehmen
können.

(28) Es ist Sache der Mitgliedstaaten, die Ausübung des Folge-
rechts, insbesondere die Modalitäten für die Wahrneh-
mung des Folgerechts zu regeln. Die Wahrnehmung des
Folgerechts durch eine Verwertungsgesellschaft ist nur
eine der möglichen Wahrnehmungsformen. Die
Mitgliedstaaten sollten gewährleisten, dass Verwertungs-
gesellschaften transparent und effizient arbeiten. Die

Mitgliedstaaten müssen auch dafür sorgen, dass die
Vergütungen für Urheber aus anderen Mitgliedstaaten
tatsächlich eingezogen und verteilt werden. In den
Mitgliedstaaten bestehende Regelungen und Vereinba-
rungen für die Einziehung und Verteilung werden durch
diese Richtlinie nicht berührt.

(29) Das Folgerecht sollte den Angehörigen der Gemeinschaft
sowie Urhebern aus Drittländern vorbehalten werden,
die den Urhebern aus den Mitgliedstaaten einen solchen
Schutz gewähren. Einem Mitgliedstaat sollte es möglich
sein, dieses Recht auf Urheber aus Drittländern mit
gewöhnlichem Aufenthalt in diesem Mitgliedstaat zu
erstrecken.

(30) Für die Kontrolle der Weiterveräußerungen sind geeig-
nete Verfahren einzurichten, die in der Praxis gewährleis-
ten, dass das Folgerecht in den Mitgliedstaaten tatsäch-
lich angewandt wird. Hierzu zählt auch das Recht des
Urhebers oder seines Bevollmächtigten, alle notwendigen
Auskünfte bei der abführungspflichtigen natürlichen
oder juristischen Person einzuholen. Die Mitgliedstaaten,
die eine Wahrnehmung des Folgerechts durch eine
Verwertungsgesellschaft vorsehen, können auch
vorsehen, dass nur die zuständigen Verwertungsgesell-
schaften ein Auskunftsrecht haben —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

KAPITEL I

ANWENDUNGSBEREICH

Artikel 1

Gegenstand des Folgerechts

(1) Die Mitgliedstaaten sehen zugunsten des Urhebers des
Originals eines Kunstwerks ein Folgerecht vor, das als unveräu-
ßerliches Recht konzipiert ist, auf das der Urheber auch im
Voraus nicht verzichten kann; dieses Recht gewährt einen
Anspruch auf Beteiligung am Verkaufspreis aus jeder Weiter-
veräußerung nach der ersten Veräußerung durch den Urheber.

(2) Das Recht nach Absatz 1 gilt für alle Weiterveräuße-
rungen, an denen Vertreter des Kunstmarkts wie Auktions-
häuser, Kunstgalerien und allgemein Kunsthändler als
Verkäufer, Käufer oder Vermittler beteiligt sind.

(3) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass das Recht
nach Absatz 1 auf Weiterveräußerungen nicht anzuwenden ist,
wenn der Veräußerer das Werk weniger als drei Jahre vor der
betreffenden Weiterveräußerung unmittelbar beim Urheber
erworben hat und wenn der bei der Weiterveräußerung erzielte
Preis 10 000 EUR nicht übersteigt.

(4) Die Folgerechtsvergütung wird vom Veräußerer abge-
führt. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass eine — vom
Veräußerer verschiedene — natürliche oder juristische Person
nach Absatz 2 allein oder gemeinsam mit dem Veräußerer für
die Zahlung der Folgerechtsvergütung haftet.
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Artikel 2

Unter das Folgerecht fallende Kunstwerke

(1) Als „Originale von Kunstwerken“ im Sinne dieser Richt-
linie gelten Werke der bildenden Künste wie Bilder, Collagen,
Gemälde, Zeichnungen, Stiche, Bilddrucke, Lithographien,
Plastiken, Tapisserien, Keramiken, Glasobjekte und Lichtbild-
werke, soweit sie vom Künstler selbst geschaffen worden sind
oder es sich um Exemplare handelt, die als Originale von
Kunstwerken angesehen werden.

(2) Exemplare von unter diese Richtlinie fallenden Kunst-
werken, die vom Künstler selbst oder unter seiner Leitung in
begrenzter Auflage hergestellt wurden, gelten im Sinne dieser
Richtlinie als Originale von Kunstwerken. Derartige Exemplare
müssen in der Regel nummeriert, signiert oder vom Künstler
auf andere Weise ordnungsgemäß autorisiert sein.

KAPITEL II

BESONDERE BESTIMMUNGEN

Artikel 3

Mindestbetrag

(1) Die Mitgliedstaaten setzen einen Mindestverkaufspreis
fest, ab dem die Veräußerungen im Sinne des Artikels 1 dem
Folgerecht unterliegen.

(2) Dieser Mindestverkaufspreis darf 3 000 EUR in keinem
Fall überschreiten.

Artikel 4

Sätze

(1) Die Folgerechtsvergütung nach Artikel 1 beträgt:

a) 4 % für die Tranche des Verkaufspreises bis zu
50 000 EUR,

b) 3 % für die Tranche des Verkaufspreises von 50 000,01 bis
200 000 EUR,

c) 1 % für die Tranche des Verkaufspreises von 200 000,01 bis
350 000 EUR,

d) 0,5 % für die Tranche des Verkaufspreises von 350 000,01
bis 500 000 EUR,

e) 0,25 % für die Tranche des Verkaufspreises über
500 000 EUR.

Der Gesamtbetrag der Folgerechtsvergütung darf jedoch
12 500 EUR nicht übersteigen.

(2) Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten
einen Satz von 5 % auf die Tranche des Verkaufspreises nach
Absatz 1 Buchstabe a) anwenden.

(3) Setzt ein Mitgliedstaat einen niedrigeren Mindestver-
kaufspreis als 3 000 EUR fest, so bestimmt er auch den Satz,
der für die Tranche des Verkaufspreises bis zu 3 000 EUR gilt;
dieser Satz darf nicht unter 4 % liegen.

Artikel 5

Berechnungsgrundlage

Als Verkaufspreis im Sinne der Artikel 3 und 4 gilt der
Verkaufspreis ohne Steuern.

Artikel 6

Anspruchsberechtigte

(1) Die Folgerechtsvergütung nach Artikel 1 ist an den
Urheber des Werks und, vorbehaltlich des Artikels 8 Absatz 2,
nach seinem Tod an seine Rechtsnachfolger zu zahlen.

(2) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die Wahrneh-
mung des Folgerechts nach Artikel 1 obligatorisch oder fakul-
tativ einer Verwertungsgesellschaft übertragen wird.

Artikel 7

Anspruchsberechtigte aus Drittländern

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass Urheber, die Staats-
angehörige von Drittländern sind, und — vorbehaltlich des
Artikels 8 Absatz 2 — deren Rechtsnachfolger das Folgerecht
gemäß dieser Richtlinie und den Rechtsvorschriften des betref-
fenden Mitgliedstaats nur dann in Anspruch nehmen können,
wenn die Rechtsvorschriften des Landes, dessen Staatsangehö-
rigkeit der Urheber oder sein Rechtsnachfolger hat, den Schutz
des Folgerechts für Urheber aus den Mitgliedstaaten und deren
Rechtsnachfolger in diesem Land anerkennen.

(2) Auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten
gemachten Angaben veröffentlicht die Kommission so bald wie
möglich ein als Hinweis dienendes Verzeichnis der Drittländer,
die die Bedingung nach Absatz 1 erfüllen. Dieses Verzeichnis
wird laufend aktualisiert.

(3) Ein Mitgliedstaat kann Urheber, die nicht Staatsangehö-
rige eines Mitgliedstaats sind, ihren gewöhnlichen Aufenthalt
jedoch in diesem Mitgliedstaat haben, für die Zwecke des Folge-
rechtsschutzes genauso behandeln wie seine eigenen Staatsan-
gehörigen.

Artikel 8

Schutzdauer des Folgerechts

(1) Die Schutzdauer des Folgerechts entspricht der in Artikel
1 der Richtlinie 93/98/EWG vorgesehenen Schutzdauer.

(2) Abweichend von Absatz 1 brauchen die Mitgliedstaaten,
die das Folgerecht am [Zeitpunkt des Inkrafttretens nach
Artikel 13] nicht anwenden, während eines Zeitraums, der
spätestens am 1. Januar 2010 abläuft, ein Folgerecht zugunsten
der nach dem Tod des Künstlers anspruchsberechtigten Rechts-
nachfolger nicht anzuwenden.

(3) Ein Mitgliedstaat, auf den Absatz 2 Anwendung findet,
verfügt erforderlichenfalls über einen zusätzlichen Zeitraum
von höchstens zwei Jahren, um die Wirtschaftsteilnehmer in
diesem Mitgliedstaat in die Lage zu versetzen, sich unter
Wahrung ihrer wirtschaftlichen Lebensfähigkeit allmählich an
das Folgerechtssystem anzupassen, bevor dieses Recht zuguns-
ten der nach dem Tod des Künstlers anspruchsberechtigten
Rechtsnachfolger angewandt werden muss. Spätestens zwölf
Monate vor dem Ende des in Absatz 2 genannten Zeitraums
unterrichtet der betreffende Mitgliedstaat die Kommission hier-
über unter Angabe der Gründe, so dass die Kommission nach
entsprechenden Konsultationen innerhalb von drei Monaten
nach dieser Unterrichtung eine Stellungnahme abgeben kann.
Falls der Mitgliedstaat der Stellungnahme der Kommission nicht
folgt, unterrichtet er die Kommission innerhalb eines Monats
hiervon und rechtfertigt seine Entscheidung. Die Unterrichtung
und die Rechtfertigung des Mitgliedstaats sowie die Stellung-
nahme der Kommission werden im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften veröffentlicht und dem Europäischen Parlament
übermittelt.
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(4) Kommt es innerhalb der in Artikel 8 Absätze 2 und 3
genannten Zeiträume zu einem erfolgreichen Abschluss von
internationalen Verhandlungen zur Ausweitung des Folgerechts
auf internationaler Ebene, so legt die Kommission geeignete
Vorschläge vor.

Artikel 9

Auskunftsrecht

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die Anspruchsberechtigten
nach Artikel 6 in einem Zeitraum von drei Jahren nach dem
Zeitpunkt der Weiterveräußerung von jedem Vertreter des
Kunstmarkts nach Artikel 1 Absatz 2 alle Auskünfte einholen
können, die für die Sicherung der Zahlung der Folgerechtsver-
gütung aus dieser Weiterveräußerung erforderlich sein können.

KAPITEL III

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 10

Zeitliche Anwendbarkeit

Diese Richtlinie gilt für alle Originale von Kunstwerken im
Sinne des Artikels 2, die am 1. Januar 2006 noch durch die
Urheberrechtsbestimmungen der Mitgliedstaaten geschützt sind
oder die Kriterien für einen Schutz nach dieser Richtlinie zu
diesem Zeitpunkt erfüllen.

Artikel 11

Anpassungsklausel

(1) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament, dem
Rat und dem Wirtschafts- und Sozialausschuss spätestens bis 1.
Januar 2009 und danach alle vier Jahre einen Bericht über die
Durchführung und die Auswirkungen dieser Richtlinie vor,
wobei besonders auf die Wettbewerbsfähigkeit des Marktes für
moderne und zeitgenössische Kunst in der Gemeinschaft einzu-
gehen ist, vor allem auf die Position der Gemeinschaft gegen-
über den einschlägigen Märkten, die ein Folgerecht nicht
anwenden, und auf die Förderung des künstlerischen Schaffens
sowie auf die Verwaltungsmodalitäten der Mitgliedstaaten. In
dem Bericht sind insbesondere die Auswirkungen auf den
Binnenmarkt und die Folgen der Einführung des Folgerechts in
den Mitgliedstaaten zu prüfen, die vor dem Inkrafttreten dieser
Richtlinie ein Folgerecht nicht angewandt haben. Die Kommis-
sion legt gegebenenfalls Vorschläge für eine Anpassung des
Mindestbetrags und der Folgerechtssätze an die Entwicklung
des Sektors, Vorschläge bezüglich des in Artikel 4 Absatz 1
genannten Höchstbetrags sowie weitere Vorschläge vor, die sie

für notwendig hält, um die Richtlinie in ihrer Wirkung zu
verbessern.

(2) Hiermit wird ein Kontaktausschuss eingerichtet. Dieser
Ausschuss setzt sich aus Vertretern der zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten zusammen. In ihm führt ein Vertreter der
Kommission den Vorsitz, und er tritt entweder auf dessen
Initiative oder auf Antrag der Delegation eines Mitgliedstaats
zusammen.

(3) Der Ausschuss hat folgende Aufgaben:
— Durchführung von Konsultationen zu allen sich aus der

Anwendung dieser Richtlinie ergebenden Fragen,
— Erleichterung des Informationsaustauschs zwischen der

Kommission und den Mitgliedstaaten über relevante
Entwicklungen des Kunstmarkts in der Gemeinschaft.

Artikel 12

Umsetzung der Richtlinie

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
vor dem 1. Januar 2006 nachzukommen. Sie setzen die
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die
Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem
unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 13

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 14

Adressaten

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 27. September 2001.

Im Namen des Europäischen
Parlaments

Die Präsidentin

N. FONTAINE

Im Namen des Rates

Der Präsident

C. PICQUÉ
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

BESCHLUSS DER KOMMISSION
vom 28. September 2001

zur Einstellung des Antidumpingverfahrens betreffend die Einfuhren von Farbfernsehempfangsge-
räten mit Ursprung in der Türkei

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2001) 2916)

(2001/725/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 384/96 des Rates vom
22. Dezember 1995 über den Schutz gegen gedumpte
Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehö-
renden Ländern (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 2238/2000 (2), insbesondere auf Artikel 9,

nach Konsultationen im Beratenden Ausschuss,

in Erwägung nachstehender Gründe:

A. VERFAHREN

(1) Im Juni 2000 wurde bei der Kommission ein Antrag
gestellt, dem zufolge die Einfuhren von Farbfernsehemp-
fangsgeräten mit Ursprung in oder Herkunft aus der
Türkei gedumpt sind und dadurch eine Schädigung
verursachen.

(2) Der Antrag wurde von den Producers of European Tele-
visions in Co-operation (Poetic) im Namen von Gemein-
schaftsherstellern gestellt, auf die ein erheblicher Teil der
gesamten Gemeinschaftsproduktion von Farbfernseh-
empfangsgeräten gemäß Artikel 4 Absatz 1 und Artikel
5 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 384/96 („Grundver-
ordnung“) entfällt.

(3) Die mit diesem Antrag übermittelten Anscheinsbeweise
für das Vorliegen von Dumping und einer dadurch
verursachten bedeutenden Schädigung wurden als
ausreichend angesehen, um die Einleitung eines Anti-
dumpingverfahrens zu rechtfertigen.

(4) Nach Konsultationen veröffentlichte die Kommission
daher im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften (3)
eine Bekanntmachung über die Einleitung eines Anti-

dumpingverfahrens betreffend die Einfuhren von Farb-
fernsehempfangsgeräten mit Ursprung in oder Herkunft
aus der Türkei in die Gemeinschaft, die derzeit den
KN-Codes ex 8528 12 52, 8528 12 54, 8528 12 56,
8528 12 58, ex 8528 12 62 und 8528 12 66 zuge-
wiesen werden.

(5) Im April 2000 waren auf der Grundlage von Artikel 11
Absatz 2 und Artikel 11 Absatz 3 der Grundverordnung
zwei Überprüfungen bezüglich der Antidumpingmaß-
nahmen für Einfuhren von Farbfernsehempfangsgeräten
mit Ursprung in der Volksrepublik China, der Republik
Korea, Malaysia, Singapur und Thailand eingeleitet
worden (4).

(6) Die Kommission unterrichtete offiziell die bekannter-
maßen betroffenen ausführenden Hersteller und
Einführer sowie deren repräsentativen Verbände, die
Vertreter des Ausfuhrlandes, die repräsentativen
Verbraucherverbände und die Gemeinschaftshersteller,
die den Antidumpingantrag gestellt haben. Die interes-
sierten Parteien erhielten Gelegenheit, innerhalb der in
der Bekanntmachung über die Verfahrenseinleitung
gesetzten Frist ihren Standpunkt schriftlich darzulegen
und eine Anhörung zu beantragen.

(7) Die Kommission holte alle für ihre Untersuchung für
notwendig erachteten Informationen ein und prüfte sie.
In den Betrieben der folgenden Unternehmen wurden
Kontrollbesuche durchgeführt:

a) Gemeinschaftshersteller

Tecnimagen SA — Barcelona, Spanien,

Grundig AG — Nürnberg, Deutschland,

Philips Consumer Electronics — Eindhoven, Nieder-
lande,

Industrie Formenti Italia Spa — Lissone, Italien,

Seleco Formenti Spa — Pordenone, Italien;
(1) ABl. L 56 vom 6.3.1996, S. 1.
(2) ABl. L 257 vom 11.10.2000, S. 2.
(3) ABl. C 202 vom 15.7.2000, S. 4. (4) ABl. C 94 vom 1.4.2000, S. 2.
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b) Ausführer/Hersteller und verbundene Vertriebsgesell-
schaften in der Türkei

Profilo Telra Elektronik Sanayi ve Ticart AS, Istanbul
(einschließlich der folgenden verbundenen Vertriebsge-
sellschaften: PRO-EKS Dis Ticaret AS, Istanbul, Savunma
Gerecleri AS, Istanbul, Elektrotem Elektronik Aletler
Limited, Istanbul),

Beko Elektronik AS, Istanbul (einschließlich der verbun-
denen Vertriebsgesellschaft Ram Dis Ticaret, Istanbul),

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS, Manisa
(einschließlich der folgenden verbundenen Vertriebsge-
sellschaften: Vestel Dis Ticaret AS, Istanbul, Vestel Dis
Ticaret AS Ege Serbest Bolge SB, Izmir, Vestel Bilisim
Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AS, Istanbul, Vestel
Komunikasyon Sanayi ve Ticaret AS, Izmir),

Izmir Elektronik Sanayi ve Ticaret AS, Izmir;

c) Verbundene Einführer in der Gemeinschaft

Beko (UK) Ltd — Watford, Vereinigtes Königreich,

Beko Electronics Espana SL — Barcelona, Spanien,

Vestel Holland BV — Rotterdam, Niederlande,

Vestel Iberia — Madrid, Spanien;

d) Unabhängiger Einführer in der Gemeinschaft

Alba Plc — Barking, Vereinigtes Königreich.

B. FESTSTELLUNGEN ZUM WARENURSPRUNG

(8) Farbfernsehempfangsgeräte enthalten häufig Teile mit
Ursprung in anderen Ländern als jenem, in dem sie
hergestellt oder zum Fertigprodukt montiert werden, so
dass ein anderes Land als das Land der Herstellung oder
der Montage als Ursprungsland der Farbfernsehemp-
fangsgeräte betrachtet werden kann. Daher war die
Prüfung des Warenursprungs der von der Türkei ausge-
führten Farbfernsehempfangsgeräte gemäß dem üblichen
Vorgehen der Gemeinschaft und in Einklang mit Artikel
1 Absatz 3 der Grundverordnung Teil der Antidumping-
untersuchung.

(9) Der Ursprung wurde unter Berücksichtigung von Artikel
22 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom
12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der
Gemeinschaften (1) geprüft, wonach für die Anwendung
aller nichtpräferenziellen handelspolitischen Instrumente,
d. h. auch Antidumpingmaßnahmen, die nichtpräferen-
ziellen Ursprungsregeln gelten.

(10) Gemäß Artikel 39 und Anhang 11 der Verordnung
(EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993
mit den Durchführungsvorschriften für den Zollkodex
der Gemeinschaften (2) gelten für Farbfernsehempfangs-
geräte spezifische nichtpräferenzielle Ursprungsregeln.
Diesen Regeln zufolge gilt bei Farbfernsehempfangsge-
räten jenes Land als Ursprungsland, in dem der aufgrund
der Montagevorgänge und ggf. der Verwendung von
Ursprungswaren erworbene Wert mindestens 45 v. H.
des Ab-Werk-Preises der Geräte beträgt. Ist die
45 v. H.-Regel nicht erfüllt, so haben die Geräte ihren

Ursprung in dem Land, in dem der Ab-Werk-Preis der
Teile mehr als 35 v. H. des Ab-Werk-Preises beträgt.

(11) Im Rahmen dieser Untersuchung wurde unter Zugrun-
delegung der nichtpräferenziellen Ursprungsregeln fest-
gestellt, dass alle Farbfernsehempfangsgeräte, die
zwischen dem 1. Juli 1999 und dem 30. Juni 2000
(„Untersuchungszeitraum“ oder „UZ“) in die Gemein-
schaft ausgeführt wurden, ihren Ursprung nicht in der
Türkei hatten. Die in die Gemeinschaft ausgeführten
Waren hatten ihren Ursprung vielmehr in den anderen
ausführenden Ländern, die Gegenstand der unter Erwä-
gungsgrund 5 genannten Überprüfungen waren, in der
Gemeinschaft oder aber in anderen Drittländern, die von
keiner Untersuchung betroffen waren. Insbesondere
wurde festgestellt, dass bei den Ausfuhren der unter-
suchten Unternehmen, auf die im UZ alle Ausfuhren
von Farbfernsehempfangsgeräten aus der Türkei in die
Gemeinschaft entfielen, die 45 v. H.-Regel (Wertzu-
wachs) nicht erfüllt war. Daher musste der Warenur-
sprung auf der Grundlage der 35 v. H.-Regel (Wert der
Teile ohne Ursprungseigenschaft) bestimmt werden.

(12) Auf der Grundlage der 35 v. H.-Regel für Teile ohne
Ursprungseigenschaft wurde festgestellt, dass für die
Bestimmung des Warenursprungs der Farbfernsehemp-
fangsgeräte im Grunde genommen der Warenursprung
der Kathodenstrahlröhre (CPT) der Farbfernsehempfangs-
geräte entscheidend ist, da in allen Fällen allein der
Ab-Werk-Preis der CPT 35 % des Ab-Werk-Preises der
Farbfernsehempfangsgeräte ausmachte. Da in der Türkei
keine CPT hergestellt werden, müssen alle CPT einge-
führt werden. Entsprechend führte die Ursprungsprüfung
zu dem Schluss, dass die im UZ aus der Türkei ausge-
führten Farbfernsehempfangsgeräte ihren Ursprung in
dem Ursprungsland der für die Montage dieser Geräte
verwendeten CPT hatten.

C. EINSTELLUNG DES VERFAHRENS

(13) Angesichts der obigen Feststellungen zum Warenur-
sprung kommt die Kommission zu dem Schluss, dass
das Antidumpingverfahren betreffend die Einfuhren von
Farbfernsehempfangsgeräten mit Ursprung in der Türkei
ohne die Einführung von Antidumpingmaßnahmen
eingestellt werden sollte.

(14) Alle interessierten Parteien wurden von den Feststel-
lungen zum Warenursprung in Kenntnis gesetzt und
erhielten Gelegenheit zur Stellungnahme. Eine interes-
sierte Partei stellte unter Bezugnahme auf die Zollunion
EG-Türkei die Anwendbarkeit der nichtpräferenziellen
Ursprungsregeln für die Türkei in Frage. Weder der
Beschluss 1/95 des Assoziationsrates EG-Türkei vom 22.
Dezember 1995 über die Durchführung der Endphase
der Zollunion (3) noch der Zollkodex der Gemein-
schaften sieht jedoch für Einfuhren aus Ländern, die mit
der Gemeinschaft eine Zollunion bilden, eine Abwei-
chung von den nichtpräferenziellen Ursprungsregeln
vor.

(1) ABl. L 302 vom 19.10.1992, S. 1.
(2) ABl. L 253 vom 11.10.1993, S. 1. (3) ABl. L 35 vom 13.2.1996, S. 1.
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(15) Darüber hinaus brachte der Wirtschaftszweig der Gemeinschaft das Argument vor, dass der Waren-
ursprung in diesem Falle nicht relevant sei, da laut Grundverordnung Antidumpingmaßnahmen auch
gegenüber dem Herkunftsland eingeführt werden könnten. Die Gemeinschaft führt jedoch üblicher-
weise ausschließlich Antidumpingmaßnahmen für Waren mit Ursprung in Drittländern ein. Dies war
ebenfalls bei der vorherigen Untersuchung betreffend die Einfuhren derselben Ware der Fall (1) —

BESCHLIESST:

Einziger Artikel

Das Antidumpingverfahren betreffend die Einfuhren von Farbfernsehempfangsgeräten mit Ursprung in der
Türkei, die derzeit den KN-Codes ex 8528 12 52, 8528 12 54, 8528 12 56, 8528 12 58, ex 8528 12 62
und 8528 12 66 zugewiesen werden, wird eingestellt.

Brüssel, den 28. September 2001

Für die Kommission

Pascal LAMY

Mitglied der Kommission

(1) Verordnung (EG) Nr. 710/95 des Rates vom 27. März 1995 (ABl. L 73 vom 1.4.1995, S. 3).
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